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WAHLAUFRUF
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am kommenden Sonntag, 14. März 2021

-

-

-
-
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Wichtiges auf einen Blick

 � Verbandsgemeindeverwaltung
Homepage: www.ruelzheim.de
Zentrale  ......................................................................07272/7002-0
Verbandsbürgermeister Schardt............................07272/7002-1021
Ortsbürgermeister Hör, Rülzheim ..........................07272/7002-1601
Ortsbürgermeister Frey, Hördt ......................................07272/74817
Ortsbürgermeister Schwab, Kuhardt ..........................0173/5433469
Energiecenter ........................................................07272/7002-1612
Badesee .......................................................................07272/92840

 � Schulen in der Verbandsgemeinde Rülz-
heim

IGS Rülzheim .............................................................07272/92974-0
Grundschule Rülzheim ...................................................07272/8909
Grundschule Leimersheim .............................................07272/2687
Grundschule Hördt .......................................................07272/71001
Grundschule Kuhardt .....................................................07272/2717

 �Notrufe - Überfall - Verkehrsunfall
Polizei-Notruf ............................................................................... 110
Polizei-Inspektion Germersheim ...................................07274/958-0
Kripo-Sicherheitsberatung Ludwigshafen .................0621/9631/440
Polizei-Inspektion Wörth .............................................07271/9221-0
Krankenhaus Kandel ........................................................07275/710
Krankenhaus Germersheim ............................................07274/5040

 � Feuerwehr-Rettungsdienst-Notarzt
Notruf .......................................................................................... 112

 � Soziale Dienste
Nachbarschaftshilfe Hördt
Günther Becht, Seniorenbeauftragter, Tel. 07272/2990
Thorsten Stephan Verlohner, 2. Beigeordneter, Tel. 07272/750836
Nachbarschaftshilfe Rülzheim
Ingrid Mendel, Seniorenbeauftragte, Tel. 07272/3219
Braun´sche Stiftung
Am Deutschordensplatz 8, 76761 Rülzheim
Tel.: 07272 / 928511, Fax.: 07272/928516
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 - 16.00 Uhr und 
Freitag 08.00 - 14.00 Uhr
Sozialstation e.V. Rülzheim
Kuhardterstr. 37, Tel: 07272/91 91 77, Fax: 07272/91 91 78

Bürozeiten
Montag bis Freitag 08.00 bis 16.00 Uhr und nach Vereinbarung. Sie 
erreichen uns telefonisch rund um die Uhr.
Pflegestützpunkt Rülzheim
Neu: Kuhardterstraße 37, Tel.: 07272/750342 oder 07272/972968
Familienbüro / Haus der Familie Rülzheim
Eisenbahnstr. 32, Tel.: 07272/7778161
Offene Sprechstunde: Donnerstag, 10.00 bis 12.00 Uhr
Netz der kleinen Hilfen - Leimersheim
Tel. Nr. 0151/25 80 50 77,
Mo.-Fr. 10.00 - 12.00 Uhr (außer an Feiertagen) Erweiterte Nachbar-
schaftshilfe bei kleinen Problemen im täglichen Leben.
Netzwerk St. Anna Kuhardt
Tel. 0152 36369522 Rufen Sie an - wir helfen ehrenamtlich selbst 
oder vermitteln professionelle Hilfe. Mo. u Mi. 10.00 - 12.00 Uhr, Fr. 
16.00 - 18.00 Uhr

 �Kath. Pfarrei Hl. Theodard
Zentrales Pfarrbüro
Rülzheim 07272-919527
Seelsorglicher Notdienst
Pfarrei Bellheim-Germersheim-Rülzheim  ................0176-66024810

 �Prot. Pfarramt
Rülzheim .........................................................................07272/8443
Fax-Nr. ......................................................................07272/7403402
Evang.-Kath. Telefonseelsorge ...................................0800/1110111
und .............................................................................0800/1110222

 �Rheinfähre Leimersheim
Johann Freiwald,  .......................................Tel.-Nr.: 0176/21826198;
Fahrplan und Preise abrufbar unter www.rheinfaehre-leimersheim.
de

 �Hilfsprojekt Gewalt gegen Frauen
Maria Kürten  .........................................................07272/7002-1620
Handy ......................................................................... 0163 7774892

 �Kinderschutzdienst Germersheim
J.-Probst-Str. 7, 76726 Germersheim  .....................Tel. 07274/3509

 � Öffnungszeiten der Verwaltung

Montag: 08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag: 08.30 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch: 08.30 - 12.00 Uhr

ab 07.30 Uhr 
Einwohnermeldeamt
nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung

Donnerstag: 08.30 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr
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Schnelltestzentrum – Helfer gesucht!  
Medizinische Vorkenntnisse erwünscht, aber nicht notwendig

Für das Corona-Schnelltestzentrum der Verbandsgemeinde Rülzheim in der Dampf-
nudel suchen wir noch freiwillige Helferinnen und Helfer, die das Testzentrum ent-
weder bei der Testung selbst oder beim organisatorischen Ablauf unterstützen. 

Für die Schnelltests suchen wir Personen mit medizinischen Vorkenntnissen, etwa 
MFA, GUK, Pflegefachkräfte oder Angehörige sonstiger medizinscher Berufe.

Für den organisatorischen Ablauf (Steuerung des Besucherstroms, Kontakterfassung, Ausstellen der 
Beschenigung über das Testergebnis) freuen wir uns über alle Helferinnen und Helfer aus der Be-
völkerung. Hier sind keine Vorkenntnisse erforderlich, eine entsprechende Schulung wird es geben. 

Die entsprechende Schutzausrüstung (FFP2-Maske, Desinfektionsmittel) wird selbstver-
ständlich zur Verfügung gestellt. Zudem erhalten die Helferinnen und Helfer die Möglich-
keit einer Corona-Schutzimpfung mit höchster Priorität sowie eine Aufwandsentschädigung.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung an:  
testzentrum@ruelzheim.de
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Landtagswahl 2021:
Hygieneregeln und Wahllokale in den Gemeinden

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, 14. März, ist Landtagswahl. Aufgrund der 
Corona-Pandemie gelten dabei besondere Schutzmaßnah-
men.

Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise: Bei der Vor-
bereitung dieser Wahl werden alle notwendigen Vorkeh-
rungen getroffen, um eine Gefährdung der Gesundheit 
sowohl der Wählerinnen und Wähler als auch der ehren-
amtlichen Mitglieder der Wahlvorstände am Wahltag aus-
zuschließen. 

Dazu zählen u. a. folgende Maßnahmen:
• In den Wahlräumen und deren unmittelbaren Zugängen besteht die Verpflichtung, eine  
   medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske des Standards KN95/N95 oder  
   FFP2 zu tragen. Eine Ausnahme von dieser Maskenpflicht gilt nur für die Personen, die  
   durch ein ärztliches Gutachten eine Befreiung von der Maskenpflicht nachweisen können.  
   Im Wahlraum werden medizinische Masken für die Fälle vorgehalten, in denen Wählerin- 
   nen und Wähler eine vorgeschriebene Maske vergessen haben. 
• Die Wahlräume wurden sorgfältig ausgewählt und eingerichtet. Es ist organisatorisch ge- 
   währleistet, dass die Wahlräume regelmäßig gelüftet werden und der einzuhaltende Min- 
   destabstand zwischen Wählerinnen und Wählern eingehalten werden kann. 
• Alle kontaktierten Oberflächen der Wahlräume – insbesondere die Wahlkabinen und die  
   Wahlurne – werden regelmäßig und gründlich gereinigt. 
• Für die Stimmabgabe liegen in den Wahlkabinen grundsätzlich Schreibstifte bereit. Entwe- 
   der werden die Stifte nach jeder Benutzung gereinigt oder jede Wählerin oder jeder Wäh- 
   ler erhält einen neuen und unbenutzten Schreibstift. Um jedes Infektionsrisiko auszu- 
   schließen, können Sie allerdings auch einen eigenen Stift zur Kennzeichnung des Stim- 
   zettels verwenden. 

Die Wahllokale für Hördt, Kuhardt und Leimersheim sind:
• Hördt: Schulturnhalle der Grundschule, Kirchstraße 7
• Kuhardt: Rheinberghalle, Am Rheinberg 13
• Leimersheim: Schulturnhalle Grundschule, Jakob-Kirnberger-Straße 11 und
                            Grundschule Leimersheim, Abraham-Weil-Straße 2a

Bitte beachten Sie die Hinweisschilder vor Ort. 



Rülzheim - 5 - Ausgabe 10/2021

Landtagswahl: Zusätzliche Wahllokale in Rülzheim
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln ist es not-
wendig, die Stimmabgabe in Rülzheim auf mehrere Wahllokale zu verteilen. Sämtliche Wahllokale sind 
barrierefrei.

Achtung: Durch die zusätzlichen Örtlichkeiten befindet sich Ihr gewohntes Wahllokal möglicherweise an 
einem anderen Ort als sonst. Wo genau Sie wählen können, entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

Bitte beachten Sie: In den Wahlräumen und deren unmittelbaren Zugängen besteht die Verpflichtung, 
eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske des Standards KN95/N95 oder FFP2 zu 
tragen.

Straßen Wahlbezirk/Wahlort
Albert-Schweiter-Str., Alte Mühlgasse, Am Deutschordensplatz, Am-
selweg, An der Mozartstr., An der Zeppelinstr., Bachgasse, Beetho-
venring, Birkenweg, Bismarckstr,, Brahmsstr., Brucknerstr., Buchen-
weg, Fichtenweg, Katharinenhof, Kiefernweg

Rülzheim I (101) 
CKK 
Kuntzengasse 3-5

Bahnhofstr., Carl-Benz-Str., Daimlerring, Dr.-Kahn-Str., Drosselweg, 
Eichendorffstr., Einsteinring, Eisenbahnstr., Finkenweg, Franz-Xaver-
Braun-Str., Friedensstr., Friedhofstr., Gartenstr., Germersheimer Str., 
Geschwister-Fuhrmann-Str., Goethestr., Grabengasse, Gutenbergstr., 
Haydnstr., Jakob-Harder-Str., 

Rülzheim II (102) 
CKK  
Kuntzengasse 3-5

Ahornweg, August-Franck-Str., Helle Eichen, Helmut-Braun-Ring, 
Hengenstr., Herderstr., Hexenpfad, Hoppelgasse, Hubenweg, Im 
Speyerer Tal, In der Lohe, Jahnstr., Karl-Maupai-Str., Kastanienweg, 
Keplerstr., Kirschenweg, Kolpingstr., Nordring, Schwester-Irlanda-
Weg, Tabakweg

Rülzheim III (103) 
Pfarrzentrum  
Am Deutschordensplatz 14

Hintere Grabengasse, Im Mühlsändel, Kettelerstr., Kleiststr., Ku-
hardter Str., Kuntzengasse, Lachgasse, Leibnitzstr., Lerchenweg, 
Lessingstr., Lindenstr., Mauritiusstr., Max-Planck-Str., Mozartstr., 
Mörikestr., Neue Mühlgasse

Rülzheim IV (104) 
Pfarrzentrum 
Am Deutschordensplatz 14

Mittlere Ortsstr., Neue Landstr., Neufeldstr. Rülzheim V (105) 
Schulturnhalle Grundschu-
le Rülzheim 
Schulstr. 15

An der Kastanienallee, Obere Schleich, Pfarrer-Löser-Str., Raiffeis-
enstr., Rheinzaberner Str., Robert-Seither-Str., Römerstr., Schillerstr., 
Schubertring, Schulstr., Schützenpfad, St.-Diethard-Str.

Rülzheim VI (106) 
Schulturnhalle Grunschule 
Rülzheim  
Schulstr. 15

Am See, Auf der Ebnung, Pfarrer-Wetzel-Str., Schumannring, Schwes-
ter-Katharina-Weg, Siemensring, Storchengasse, Südring, Uhlandstr., 
Untermühle, Waldstr., Waschgasse, Westendstr., Zeppelinstr.

Rülzheim VII (107) 
Schulturnhalle Grundschu-
le Rülzheim  
Schulstr. 15
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Bereitschaftsdienste

 �Ärztl. Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Notdienst
Ortsgemeinden Rülzheim, Leimersheim, Hördt und KuhardtDie 
ärztlichen Bereitschaftspraxen der Verbandsgemeinde Rülzheim sind 
unter der Telefonnummer 116117 erreichbar.
Bei akuten oder lebensbedrohlichen Notfällen muss direkt der Ret-
tungsdienst unter der Nummer 112 angewählt werden!
Ärztliche Bereitschaftspraxis, An Fronte Karl 2, 76726 Germersheim
Die Bereitschaftspraxis in Germersheim ist zu folgenden Öff-
nungszeiten erreichbar:

Montag 19 Uhr bis Dienstag 7 Uhr
Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr
Mittwoch 14 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr
Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 7 Uhr
Freitag 16 Uhr bis Montag 7 Uhr
Feier- und Brückentag: Vorabend, 18:00 Uhr, bis Folgewerktag, 07:00 
Uhr

Ärztliche Bereitschaftspraxis, Luitpoldstraße 14, 76870 Kandel
Die Bereitschaftspraxis in Kandel ist zu folgenden Öffnungszeiten 
erreichbar:

Samstag und Sonntag von 9 Uhr - 18 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst
Der Bereitschaftsarzt kann unter der Telefon-Nummer: 07272 /91 96 
53 erfragt werden. Sprechzeiten: samstags von 09.00 bis 12.00 Uhr; 
sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Augenärztlicher Notdienst
Täglich 19:00-7:00 Uhr, mittwochs 14:00 Uhr bis donnerstags 7:00 
Uhr, freitags 16:00 Uhr bis montags 7:00 Uhr sowie alle Feiertagen (ab 
18:00 Uhr des Vortages) und Brückentagen.
Augenklinik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 Kai-
serslautern, Zentrale: Tel.: 0631-2030
Die Augenklinik in Karlsruhe kann ebenfalls in Anspruch genom-
men werden.
Augenklinik Städtisches Klinikum, Moltkestraße 90, Haus L, 76133 
Karlsruhe, Zentrale: Tel.: 0721-974-2010
Dienstbereiter Augenarzt außerhalb der Sprechzeiten über Anrufbe-
antworter jeder Augenarztpraxis zu erfahren.

Tierärztlicher Notdienst
Der Bereitschaftsarzt ist bei dem jeweiligen Tierarzt telefonisch zu 
erfragen.

Apotheken-Bereitschaftsdienst
Zu beachten ist, dass der Notdienst immer um 08.30 Uhr beginnt 
und am folgenden Tag um 08.30 Uhr endet, auch an Sonn- und 
Feiertagen

Samstag, 13. März
Andreas-Apotheke Lustadt
Mozartstraße 5, Tel.: 06347/15 22
Sonntag, 14. März
Rhein-Apotheke Germersheim
August-Keiler-Str. 10, Tel.: 07274/80 01
Montag, 15. März
Sonnen-Apotheke Bellheim
Schulstraße 45, Tel.: 07272/74 488
Dienstag, 16. März
Mauritius-Apotheke Rülzheim
Mittlere Ortsstr. 88, Tel.: 07272/80 81
Mittwoch, 17. März
St. Georgs-Apotheke Kandel
Hauptstraße 95, Tel.: 07275/13 50
Donnerstag, 18. März
Tulla-Apotheke Germersheim
Langgewannstraße 7, Tel.: 07274/23 39
Freitag, 19. März
Schwanen-Apotheke Weingarten
Hauptstraße 16, Tel.: 06344/56 17

 � Techn. Bereitschaftsdienste
Gemeindewerke-Elektrizitätsversorgungsunternehmen - EVU- 
Rülzheim/ Hördt und
Gemeindewerke-Fernwärmeversorgung - FW- Rülzheim
Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Tel.: 07272/ 70 02-10 11
nach Dienstschluss: 07272/ 70 02-30 01 oder 0176/ 210 38 666
Verbandsgemeindewerke-Abwasserbeseitigung Rülzheim
Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Tel.: 07272/ 7002-1011
nach Dienstschluss: Tel.: 07272/ 7002-30 05 oder 0178/86 04 623
Stromversorgung der Pfalzwerke Netz AG:
für Kuhardt und Leimersheim: Netzteam Kandel, Landauer Str. 28,
Tel.: 07275 / 95 54 10, bei Störungen im Stromnetz: 
Tel.: 07272/ 7002-3002
Kundencenter@pfalzwerke-netz.de
https://www.pfalzwerke-netz.de/kontakt:php
Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe:
24-Stunden-Rufbereitschaft, Tel.-Nr. 07271/ 95 86 - 0
Bei Vermittlungsproblemen: 
Notfall-Handy-Nummer: 0157/ 80 53 36 65
Internet-Homepage: www.wgs-jockgrim.de
Gasversorgung Rülzheim
Thüga Energienetze GmbH: 07272/ 93 10-0
bei Störungen im Erdgasnetz: Tel.: 0800/ 08 37 111 (kostenlos)
Störung Breitbandverkabelung Hördt,
Montag-Sonntag, 08:00 - 20:00 Uhr: 030/ 25 777 777.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge 
höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich
amtlicher Teil: Matthias Schardt, Bürgermeister
nichtamtlicher Teil: Kulturgemeinde e.V. Rülzheim, 
 Kulturkreis Leimersheim e.V., 
 Kulturgemeinde Hördt e.V., 
 Kulturkreis Kuhardt;
Anzeigen: Melina Franklin, Produktionsleiterin

ImpressumHerausgeber: Verbandsgemeinde Rülzheim
 76761 Rülzheim, Am Deutschordensplatz 1
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise:  wöchentlich 
Zustellung:  Kostenlose Zustellung an alle Haus-
 halte, Einzelbezug über den Verlag
Reklamat. Vertrieb: Tel. 06502 9147-800
 vertrieb@wittich-foehren.de
Redaktion: heimatbrief@ruelzheim.de
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(2) Die Genehmigung zur Verwendung des Verbandsgemeindewap-
pens durch Dritte wird nach pflichtgemäßem Ermessen durch die 
Verbandsgemeindeverwaltung nur auf schriftlichen Antrag erteilt. Die 
Nutzung elektronischer Medien für die Antragstellung ist zugelassen 
und kann per E-Mail erfolgen.
(3) Der Antrag ist mit folgenden Angaben bei der Verbandsgemeinde 
Rülzheim zu beantragen:

- Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers,

- Bezeichnung der natürlichen oder juristischen Person oder Perso-
nengesellschaft, die das Wappen verwenden möchte,

- Angaben über den Zweck, Form, Zeitraum und Anzahl der Ver-
wendung,

- bei der Verwendung des Wappens auf Produkten, die jeweils zu 
erwartende Auflagenhöhe,

- Vorlage eines Musterexemplars, Probestück oder Probeabdruck.
(4) Es besteht kein Anspruch auf eine Genehmigung.
(5) Die Genehmigung ist gebührenfrei.
(6) Die Genehmigung wird befristet auf die Dauer der Durchführung 
des beantragten Zweckes, und widerruflich erteilt.
(7) Bei einem Widerruf der Genehmigung durch die Verbandsge-
meinde Rülzheim ist das Verwenden des Wappens unverzüglich zu 
unterlassen.

§ 6
Ausschluss der Genehmigung

Eine Genehmigung der Verwendung des Wappens der Verbandsge-
meinde Rülzheim ist ausgeschlossen, wenn

- die Verwendung des Wappens für politische Zwecke erfolgen soll,

- die Verwendung des Wappens ausschließlich für Werbung oder 
Werbemaßnahmen erfolgen soll,

- für einen unbeteiligten Dritten bei der Verwendung der Eindruck 
erweckt werden könnte, es könnte sich um eine Rechts- oder 
Amtshandlung der Verbandsgemeinde Rülzheim handeln,

- die Art der Verwendung des Wappens oder die Umstände im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Verwendung sitten- oder 
verfassungswidrig sind oder dem Ansehen der Verbandsgemeinde 
Rülzheim schaden.

§ 7
Weiterverwendung des Wappens

(1) Eine Weiterverwendung des Verbandsgemeindewappens liegt vor, 
wenn es auch nach Erfüllung des beantragten Zweckes noch genutzt 
wird.
(2) Die Weiterverwendung des Wappens muss spätestens zwei 
Wochen zuvor bei der Verbandsgemeinde Rülzheim beantragt wer-
den.
(3) Der Antrag auf Weiterverwendung muss schriftlich erfolgen.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. das Wappen ohne Genehmigung verwendet,

2. im Genehmigungsbescheid erteilte Auflagen und Bedingungen 
nicht einhält oder erfüllt,

3. trotz Widerruf der Genehmigung i.S. des § 5 Abs. 7 das Wappen 
weiterverwendet,

4. die Weiterverwendung des Wappens i.S. des § 7 nicht rechtzeitig 
genehmigen lässt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können gem. § 24 Abs. 5 GemO 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. Verwal-
tungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rülzheim, den 04.03.2021
gez. Schardt, Bürgermeister
Hinweis Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung oder unter Verletzung von auf 
Grund der Gemeindeordnung ergangener Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden ist, oder

Verbandsgemeinde rülzheim

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung

Über das Wappen der Verbandsgemeinde Rülzheim
vom 04.03.2021

Der Verbandsgemeinderat Rülzheim hat auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung (GemO) sowie des § 5 der GemO am 04.03.2021 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Allgemeines

(1) § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) berech-
tigt die Verbandsgemeinde zum Führen von Wappen und Flaggen.
(2) Wappen und Flaggen der Verbandsgemeinde Rülzheim dürfen von 
anderen nur mit Genehmigung der Verbandsgemeindeverwaltung 
Rülzheim verwendet werden (§ 5 Abs. 3 GemO).
(3) Genehmigungen zur Nutzung des Wappens und der Flaggen sind 
nur in Einzelfällen und nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen nach 
dieser Satzung zulässig.
(4) Diese Satzung findet auf jede Verwendung des Wappens der Ver-
bandsgemeinde Rülzheim in jeder Form Anwendung, somit auch auf 
die digitale Verwendung im Internet.
(5) Die Flagge des Verbandsgemeinde Rülzheim beinhaltet das Wap-
pen. Hierdurch findet diese Satzung auch für die Verwendung der Ver-
bandsgemeindeflagge entsprechend Anwendung.

§ 2
Beschreibung des Wappens

Das Wappen der Verbandsgemeinde Rülzheim (siehe Anlage) wurde 
1980 von der Bezirksregierung Neustadt genehmigt und enthält Haup-
telement von den Wappen der vier Ortsgemeinden.
Die Wappenbeschreibung lautet: „In von Silber und Schwarz gevier-
ten Schildbord von Blau und Gold mit Zinne geviert, oben rechts ein 
silbernes Gemarkungszeichen in Form eines gestürzten V, oben links 
ein schwarzes Hufeisen mit abwärts gekehrten Stollen, unten rechts 
ein schwarzer Angelhaken, unten links ein gepanzerter silberner Arm, 
eine silberne Kreuzspange haltend.“

§ 3
Verwendung des Wappens durch die 

Verbandsgemeinde
(1) Die Verbandsgemeinde Rülzheim führt das Wappen in ihrem 
Dienstsiegel. Es kann außerdem auf Urkunden, Briefbögen, Briefum-
schlägen, Vordrucken, Mitteilungen, Präsentationen, Druckerzeugnis-
sen, Fahrzeugen, sonstigen Gegenständen und zur architektonischen 
Gestaltung verwendet werden.
(2) Es ist ausschließlich die in § 2 dieser Satzung beschriebenen Form 
des Wappens zu verwenden. Änderungen oder Ergänzungen des 
Appen sind nicht gestattet.
(3) Jegliche Abweichungen von der amtlichen Darstellung des Wap-
pens oder Darstellungen, die verniedlichen oder verunglimpfend wir-
ken, sind untersagt.

§ 4
Verwendung des Wappens durch Dritte

(1) Jede andere Verwendung als durch die Verbandsgemeinde Rülz-
heim, ist ohne Genehmigung (§ 5) untersagt.
(2) Verwendung ist jede Form der Abbildung.

§ 5
Genehmigungsverfahren

(1) Eine Genehmigung ermächtigt den Beantragenden, das Wappen 
der Verbandsgemeinde Rülzheim unter den Auflagen und Bedingun-
gen des Genehmigungsbescheides zu verwenden.
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Anlage

Bauleitplanung der Verbandsgemeinde 
Rülzheim

Änderung 7 des Flächennutzungsplanes 2005 im 
Bereich „Straußenfarm“  

im Parallelverfahren

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Der Verbandsgemeinderat Rülzheim hat in seiner Sitzung vom 
30.06.2020 beschlossen, mit der Änderung 7 den Flächennutzungs-
planes 2005 im Bereich des Bebauungsplanes „Straußenfarm“ der 
Ortsgemeinde Rülzheim fortzuschreiben.
Der vorgesehene Änderungsbereich der Flächennutzungsplanände-
rung ist aus dem beiliegenden Lageplan ersichtlich.
Anlass der Planung ist der bestehende Bedarf an Kindergartenplät-
zen, der innerhalb der Ortsgemeinde Rülzheim in den bestehenden 
Einrichtungen nicht mehr gedeckt werden kann. Um ihrer Verpflich-
tung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder gerecht zu 
werden, plant die Ortsgemeinde Rülzheim die Errichtung einer weite-
ren Kindertagesstätte. Hierzu soll die im Flächennutzungsplan 2005 
als Sonderbaufläche dargestellte Fläche im Bereich der Straußenfarm 
in Anspruch genommen werden.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Strau-
ßenfarm 1. Änderung“ durchgeführt.
Die frühzeitige Beteiligung fand in der Zeit vom 20.07.2020. bis 
21.08.2020 statt. Die Abwägung zu den eingegangenen Stellungnah-
men sowie die Freigabe der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 
2 BauGB erfolgte am 04.03.2021. Die Beschlusslage zur Abwägung 
ist während den Dienstzeiten der Verbandsgemeinde im Zimmer 2 des 
Deutschordenshauses einsehbar.
Der Planentwurf liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB einschließlich der 
Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung mit integriertem 
Umweltbericht, den verfügbaren umweltbezogenen Informationen 
und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen während der Zeit vom



Rülzheim - 9 - Ausgabe 10/2021

Bauleitplanung  
der Verbandsgemeinde Rülzheim

8. Änderung des Flächennutzungsplanes - 
„Feuerwehrgerätehaus“ im Parallelverfahren

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Verbandsgemeinderat Rülzheim hat in seiner Sitzung am 
30.06.2020 beschlossen den Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Rülzheim zu ändern. In dieser Sitzung hat der Verbandsge-
meinderat darüber hinaus die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB freigegeben.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wurde im Zeitraum vom 20.07.2020 bis 21.08.2020 durchgeführt.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB fand im Zeitraum vom 09.07.2020 
bis 21.08.2020 statt.
In seiner Sitzung am 04.03.2021 hat der Verbandsgemeinderat Rülz-
heim die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der früh-
zeitigen Beteiligung vorgenommen und darüber hinaus die Freigabe 
der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Die Beschlusslage zur Abwägung kann in der Verbandsgemeindever-
waltung Rülzheim, Am Deutschordensplatz 1, Zimmer 5 im Deutsch-
ordenshaus während der Dienststunden eingesehen werden.
Ziel der Planung ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 
zugehörigen Stellplätzen inkl. Außenanlage am südöstlichen Ortsrand. 
Die Erschließung erfolgt über die östlich angrenzende Stoppelstraße. 
Das gesamte Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 7.700m².
Der Geltungsbereich wird begrenzt

- im Norden durch die bestehende Zufahrt zum Friedhof
- im Osten durch die Stoppelstraße
- im Süden durch die Landesstraße L493
- im Westen durch eine Linie 90n vom westlichen Rand des Flur-

stücks 3532, lotrecht über die Flurstücke 3524/2, 3523 sowie 3522.
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich nochmals aus der 
beigefügten Planzeichnung.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans „Feu-
erwehrgerätehaus“ durchgeführt.
Der Planentwurf liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB inkl. der Begründung 
zur Flächennutzungsplan-Änderung, dem Umweltbericht, den verfüg-
baren umweltbezogenen Informationen und den nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen während der Zeit vom

19.03.2021 bis einschließlich 21.04.2021
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Am Deutschordens-
platz 1, Zimmer 5 im Deutschordenshaus während der Dienststunden 
Mo- Fr 08:00 - 12:15 Uhr, Di von 14:00 - 16:30 Uhr und Do von 14:00 
- 18:00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Der Planentwurf, die Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung, 
der Umweltbericht, die verfügbaren umweltbezogenen Informationen, 
die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen und der Bekanntmachungs-
text stehen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Rülzheim unter 
www.bauleitplanung.vg-ruelzheim.de zur Verfügung.
Während der Auslegungsfrist besteht Gelegenheit zur Erörterung. 
Weiterhin können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf 
abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur fristgerecht 
vorgebrachte Anregungen und Bedenken bei der Beschlussfassung 
über die Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt werden 
können.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
An umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen liegen 
bereits vor:

- Artenschutzfachliche Prüfung zum Bauvorhaben „Feuerwehrgerä-
tehaus“ der Ortsgemeinde Hördt, September 2019, inkl. Erfassung 
aller relevanter Arten, Konfliktanalyse, Vermeidungs-, Kompensa-
tions- und Ausgleichsmaßnahmen, erstellt durch das Büro für Fau-
nistik und Landschaftsökologie, 64678 Lindenfels

- Geotechnischer Bericht - Baugrunderkundung mit geotechni-
schem Bericht, Juli 2019, erstellt durch Ingenieurgesellschaft 
ICP Geologen und Ingenieure für Wasser und Boden aus 67688 
Rodenbach.

Montag, dem 22.03.2021 bis 
einschließlich Freitag, den 23.04.2021

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Am Deutschordens-
platz 1, Zimmer 2 im Deutschordenshaus während der Dienststunden 
Mo-Fr. 08:00 bis 12:15 Uhr, Di von 14:00 bis 16:30 Uhr und Do. von 
14:00 bis 18:00 Uhr.
Der Planentwurf, die Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung 
mit integriertem Umweltbericht, die verfügbaren umweltbezogenen 
Informationen, die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und der 
Bekanntmachungstext stehen auf der Internetseite der Verbandsge-
meinde Rülzheim www.ruelzheim.de zur Verfügung.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen 
bei der Gemeindeverwaltung vorgebracht werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2, Satz 2, 2. Halbsatz BauGB nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
unberücksichtigt bleiben können.

Plangebietsabgrenzung ohne Maßstab

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
An umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen liegen vor:

- Artenschutzrechtliche Prüfung des Büro für Faunistik und Land-
schaftsökologie Dirk Bernd, Lindenfels vom 10.10.2020 mit Aussa-
gen zu Habitatsbäumen, Vegetation, Vögel, Amphibien, Reptilien, 
Schmetterlinge, Heuschrecken und weiteren relevanten Arten 
sowie Vermeidungsmaßnahmen und ökologische Baubegleitung

- eine Stellungnahme der Kreisverwaltung zum Thema Naturschutz, 
dem Hinweis auf den regionalen Freiraumbelange sowie die Emp-
fehlung zum Erhalt der vorhandenen Bäume und der Ergänzung 
der Bepflanzung

- eine Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz zu einer möglichen Radonbelastung

- eine Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden-
schutz, zum Bodenschutz sowie zur Entwässerung. Es wird die 
Abstimmung der Entwässerungskonzeption gefordert und auf ein-
schlägige Literatur und Internetlinke verwiesen.

- eine Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz, Direktion Landesdenkmalpflege und Landesarchäo-
logie zu denkmalpflegerischen Belangen. Es werden Aussagen 
getroffen zu möglichen, bisher nicht bekannten Kleindenkmälern 
innerhalb des Plangebietes sowie zu konkreten Belangen der Bau-
ausführung.

- eine Stellungnahme des Pollichia Vereins für Naturforschung und 
Landespflege e.V. zur Erforderlichkeit eines artenschutzrechtlichen 
Gutachtens.

Rülzheim, den 11.03.2021
gez. Matthias Schardt, Bürgermeister
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- Stellungnahme des Landesamts für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz betreffend der Dokumentation von Altbergbauten, der 
Lage des Plangebiets innerhalb der „Aufsuchungserlaubnis Kuh-
ardt“, sowie zur bereits angefertigten Bodengrunduntersuchung 
und den Vorgaben aus den einschlägigen Regelwerken hinsicht-
lich Eingriffen in den Baugrund, welche bei allen Bodenarbeiten zu 
berücksichtigen sind.

- Stellungnahme des Forstamts Pfälzer Rheinauen zur Betroffenheit 
von Waldflächen in der Umgebung des Plangebiets, zur Verhütung 
von Waldbränden sowie zu Vorgaben betreffend der zu beantra-
genden Feuerungsanlagen, als auch für Feuerstellen im Außenbe-
reich des Feuerwehrgerätehauses.

- Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie Speyer bzgl. 
der Übernahme der Belange der Direktion Landesarchäologie in 
die Festsetzungen des Bebauungsplans sowie in die Bauausfüh-
rungspläne.

Es wird auf die Pflicht zur Meldung von Erschließungsarbeiten sowie 
der späteren Erdarbeiten verwiesen, sowie darauf hingewiesen, dass 
sich im Gebiet bisher nicht erkannte Kleindenkmäler befinden können 
sowie zu Belangen der Bauausführung.
Rülzheim den 11.03.2021
gez. Matthias Schardt, Bürgermeister

- Eine Stellungnahme der Untere Denkmalschutzbehörde zum 
Umgang mit der an das Plangebiet angrenzenden „Wegekapelle“ 
sowie daraus resultierenden Anforderungen an die Zulässigkeit 
baulicher Anlagen sowie der Hinweis der Genehmigungspflicht 
von baulichen Veränderungen in den Umgebungen von Kultur-
denkmälern.

- Eine Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde zur Lage 
und Darstellung des Plangebiets als landwirtschaftliche Fläche 
überlagert mit einem regionalen Grünzug sowie Aussagen dazu, 
dass sich das Plangebiet in keinem Schutzgebiet befindet und 
dort keine Naturdenkmale oder geschützte Biotope vorhanden 
sind. Darüber hinaus werden Bedenken angeführt, in Bezug auf 
die Ausweisung des Plangebiets aus Sicht des Naturschutzes und 
der Landespflege im Hinblick auf die Schutzgüter Landschaftsbild 
und Luft/Klima. Des Weiteren werden Aussagen zur Flächenver-
siegelung und der Verminderung der Kaltluftentstehungsflächen 
getätigt.

- Eine Stellungnahme der SGD Süd- Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz zu den Themen des 
Umgangs mit anfallendem Schmutz- und Niederschlagswasser 
und der Abstimmung der Entwässerungskonzeption. Des Weiteren 
werden Vorgaben zum Gewässerschutz durch wassergefährdende 
Stoffe gemacht, Aussagen bzgl. des Nichtvorhandenseins von 
Altablagerungen innerhalb des Plangebiets getroffen sowie der 
Hinweis gegeben, dass innerhalb des Plangebiets keine umweltre-
levanten Flächen im Bodenschutzkataster erfasst sind.

amtliche mitteilungen

Bürgersprechstunde 
Bürgermeister 

 Matthias Schardt

Aktuell finden keine Bürgersprechstunden 
von Herrn Bürgermeister Schardt statt.
Sie erreichen das Büro von Herrn Schardt 
unter Tel. 7002 1021.
Per Email ist der Bürgermeister erreichbar 
unter m.schardt@ruelzheim.de.

Unsere Homepage  
mit allen aktuellen Themen  

rund um die Verwaltung 
finden Sie unter: 

www.ruelzheim.de



Rülzheim - 11 - Ausgabe 10/2021

der Behindertenbeauftragte
informiert

SprechstundeSprechstunde
Fritz Knutas 
Sprechstunde
Fritz Knutas Fritz Knutas -
SprechstundeSprechstunde

- Behindertenbeauftragter

Meine Aufmerksamkeit gilt Ihrem Anliegen.
Ich höre auch gerne nur zu.

Gerne können Sie im Büro für Senioren und Teilhabe 

einen telefonischen Gesprächstermin vereinbaren: 

Tel.:  07272 / 7002-1062

Als Behindertenbeauftragter der

Verbandsgemeinde Rülzheim

nehme ich folgende wichtige Aufgaben wahr:

• Bei Benachteiligung von Menschen mit Behinde-

rungen trete ich für sie ein. Mit Unterstützung der 

Behörden und anderen Stellen bemühe ich mich 

stets um eine Lösung ihrer Probleme.

• Ich achte darauf, dass

Gesetze für Menschen mit

Behinderungen eingehalten

werden. Denn diese dürfen

in der Gesellschaft nicht benachteiligt werden.

Aus dem Verbandsgemeinderat
Richtungsweisende Entscheidungen getroffen

Der Haushalt für die Jahre 2021 und 2022, die Freigabe der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung für die KiTa „Zauberwald“ in Rülzheim 
und das Feuerwehrgerätehaus in Hördt sowie die Bekanntgabe und 
Bestätigung mehrerer im Umlaufverfahren gefasster Beschlüsse stan-
den auf der Tagesordnung der Sitzung des Verbandsgemeinderates 
am Donnerstag, 4. März in der Rheinberghalle in Kuhardt. Vor Eintritt 
in die Tagesordnung teilte Bürgermeister Matthias Schardt mit, dass 
Ralf Hünerfauth die AfD und damit auch die AfD-Fraktion verlassen 
habe und dem Verbandsgemeinderat nun als partei- und fraktionslo-
ses Mitglied angehöre. Die Auswirkungen auf die Besetzung der Aus-
schüsse seien noch nicht bekannt. Im ersten Tagesordnungspunkt 
ging es um den Haushalt für die Jahre 2021/2022, der bereits vor zwei 
Wochen Thema im Haupt- und Finanzausschuss gewesen war. Der 
Bürgermeister betonte, dass der Haushalt aufgrund der gesunkenen 
Steuereinnahmen während der Corona-Pandemie auf ungünstigem 
Fundament stehe. Dennoch sei es wichtig, dass die Verbandsge-
meinde handlungsfähig bleibe und entsprechend auch Investitionen 
tätigen könne. Das schlage sich auch in der Haushaltsplanung nieder. 
Die wesentlichen Eckpunkte: Der Ergebnishaushalt für 2021 wird mit 
rund 5.600 Euro Plus leicht positiv ausfallen, 2022 soll ein Mehrbe-
trag von ca. 124.000 Euro erreicht werden. Auch für 2023/24 rech-
net die Verwaltung mit einem ausgeglichenen beziehungsweise leicht 
positiven Haushalt. Die Verschuldung steigt von 16,8 Millionen Euro 
in 2020 auf rund 20,3 Millionen Euro in 2024, dabei handelt es sich 
allerdings ausschließlich um Investitionskredite, da die Verbandsge-
meinde in den kommenden vier Jahren größere Investitionen tätigen 
wird, um die Zukunftsfähigkeit und die Infrastruktur zu erhalten und 
auszubauen. Der Verbandsgemeinderat beschloss den Haushalt bei 
vier Gegenstimmen.
Weitere Details zum Haushalt finden Sie unter: https://www.ruelzheim.
de/vg_ruelzheim/live/de/Verwaltung%20&%20Gemeinden/Aus%20
dem%20Rathaus/Presse-%20und%20%C3%96ffentlichkeitsarbeit/
Ve r b a n d s g e m e i n d e % 2 0 R % C 3 % B C l z h e i m / U m l a g e % 2 0
f%C3%BCr%20H%C3%B6rdt,%20Kuhardt%20und%20Leimers-
heim%20sinkt/

Achtung -  
Änderung des 

Redaktionsschlusses

Wegen Karfreitag und Ostern wird der 
Redaktionsschluss für die Ausgabe 13/2021 
und 14/2021 wie folgt vorverlegt.

Ausgabe Nr. 13/2021
Donnerstag, 25. März 2021

14:00 Uhr

Ausgabe Nr. 14/2021
Donnerstag, 01. April 2021

14:00 Uhr

Diese Termine müssen unbedingt eingehal-
ten werden, da später eingehende Manu-
skripte nicht berücksichtigt werden können.

Sprechstunde der 
Gleichstellungsbeauftragten

 

Die telefonischen Sprechzeiten der Gleich-
stellungsbeauftragten der Verbandsge-
meinde Rülzheim, Frau Yvonne Klein, finden 
donnerstags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
statt, Tel.: 0176 - 176 800 32 oder per Mail 
gleichstellungsbeauftragte@ruelzheim.de

Veranstaltungsreihe zum 
Internationalen Frauentag

Hebammenführung durch Germersheim
15. April 2021, 16:30 Uhr, Germersheim, 
Weißenburger Tor (Brücke)

Sie möchten gerne wissen, wie es war als Hebamme im Jahr 
1880 zu leben? Betreten Sie zusammen mit der Hebamme Jose-
fine die Festungsstadt Germersheim am Rhein durch das impo-
sante Weißenburger Tor und erleben Sie einen unterhaltsamen 
Stadtspaziergang. Begleiten Sie Josefine durch die Straßen der 
Stadt, vorbei an zahlreichen Gebäuden und Plätzen wie etwa dem 
„Storchenbau“, dem Offizierscasino oder dem Waschplatz an der 
Queich, bevor Sie die Festungsstadt durch das Ludwigstor wie-
der verlassen. In Kooperation mit dem Tourismus,- Kultur- und 
Besucherzentrum der Stadtverwaltung Germersheim. Kosten: frei 
Anmeldung: gleichstellungsbeauftragte@kreis-germersheim.de 
oder 07274 53 1109.
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Pflegefachkraft (m/w/d)
belastbar, berufserfahren, bodenständig

Bewirb Dich jetzt: www.braunschestiftung.de

Braunsche Stiftung
Helfen statt zuhause sitzen

Lea Lattmann half bei „Essen auf Rädern“ aus
Von der Arbeit in der Therme zur Fahrerin für „Essen auf Rädern“: Lea 
Lattmann aus Hördt hat während des Lockdowns und der pandemie-
bedingten Schließung ihres Arbeitsplatzes spontan umgesattelt und 
war ehrenamtlich als Fahrerin für die Auslieferung des Mittagessens 
an die Kundinnen und Kunden des Braun’schen Stifts tätig. Grund war 
laut ihren Angaben, dass sie nicht nur untätig zuhause sitzen wollte. 

Anschließend befassten sich die Ratsmitglieder mit der Frage der 
Verwendung des Wappens der Verbandsgemeinde Rülzheim durch 
Dritte, insbesondere im Zusammenhang mit Wahlwerbung. Hierzu 
beschloss der Verbandsgemeinderat einstimmig, eine entsprechende 
Satzung, die eine Verwendung für politische Zwecke ebenso wie zu 
reinen Werbezwecken ausdrücklich untersagt und eine entsprechende 
Ahndung ermöglicht. Zudem wurde ein Genehmigungsprozess zur 
Nutzung in der Satzung festgeschrieben. Danach entschieden die 
Rätinnen und Räte über die Bauleitplanung der Verbandsgemeinde 
Rülzheim bezüglich des Neubaus der KiTa „Zauberwald“ in Rülz-
heim, die am vergangenen Dienstag bereits vom Gemeinderat Rülz-
heim einstimmig beschlossen worden war. https://www.ruelzheim.
de/vg_ruelzheim/live/de/Verwaltung%20&%20Gemeinden/Aus%20
dem%20Rathaus/Presse-%20und%20%C3%96ffentlichkeitsarbeit/
Ortsgemeinde%20R%C3%BClzheim/Aus%20dem%20Gemein-
derat%20R%C3%BClzheim/. Die eingegangenen Stellungnahmen 
von Behörden ergaben keine Änderungserfordernisse, so dass der 
Bebauungsplan zur neuerlichen Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung einstimmig freigegeben wurde. Genauso verhielt es sich beim 
Flächennutzungsplan des Feuerwehrgerätehauses Hördt: Auch hier 
führten die Stellungnahmen von Behörden nicht zu notwendigen 
Änderungen, so dass der Verbandsgemeinderat den Plan einstim-
mig erneut zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung freigab. Ein 
weiteres Thema war der Abschluss einer Zweckvereinbarung über 
den öffentlich-rechtlichen Betrieb der zentralen IT-Plattform „VOIS“ 
für den Betrieb des landeseinheitlichen Fachverfahrens Meldewesen 
von der Kommune an den Zweckverband für Informationstechnologie 
und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIKDOR): 
Aufgrund erhöhter Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz 
wurden die zentralen Verfahren in Rechenzentren verlagert - die 
Zweckvereinbarung regelt die Übergabe des Betriebs dieser IT-Platt-
form von der Kommune an den ZIKDOR. Der Verbandsgemeinderat 
stimmte diesem Beschluss einstimmig zu. Nächstes Thema war ein 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen über die Berücksichtigung 
von Umwelt- und Klimaschutz im Verwaltungsablauf. Der Antrag for-
derte, dass Beschluss- und Mitteilungsvorlagen sowie die schriftliche 
Beantwortung von Anfragen mit einer weiteren Zeile „Umwelt- und Kli-
maschutz-Folgen“ nach vorliegendem Wissensstand der Verwaltung 
versehen werden. Hierzu teilte die Verwaltung mit, dass bei Bauvor-
haben und Bauplanungen Umwelt- und Klimaschutzaspekte ohnehin 
bereits Bestandteil der Prüfung jedes solchen Vorhabens sind, so 
dass hier keine Notwendigkeit zu einer weiteren Regelung besteht.
Hinsichtlich anderer Beschlüsse, die direkt oder indirekt Auswirkun-
gen auf Natur und Umwelt haben - was ohnehin für alles menschliche 
Handeln gelte - könne keine detaillierte und abschließende Darstellung 
nur mit einem derart erheblichen Aufwand erfolgen, dass es die Kapa-
zitäten der Verwaltung übersteige. Daher könne der Forderung nur 
im Meinungsbildungsprozess innerhalb der Ratssitzungen Rechnung 
getragen werden. Die Verwaltung versicherte, in den Sachberichten zu 
Beschlüssen alle ihr bekannten Informationen zum Schutz von Natur 
und Umwelt bereitzustellen und im Vorfeld für Fragen jederzeit zur Ver-
fügung zu stehen. Der Verbandsgemeinderat sah diese Auskunft als 
ausreichend an und lehnte den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen bei 
drei Gegenstimmen ab. Anschließend nahm der Verbandsgemeinde-
rat folgende im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse zur Kenntnis: 
Schiedsperson für die Verbandsgemeinde Rülzheim ist Theo Gei-
ger, seine Stellvertreterin ist Marion Lederer. Kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte ist Yvonne Klein. Zwischen der Verbandsgemeinde 
Bellheim und der Verbandsgemeinde Rülzheim wurde eine Zweck-
vereinbarung über die Zusammenarbeit der kommunalen Vollzugsbe-
amten geschlossen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis 
Germersheim mbH wird aufgelöst und das Projekt zur Wiederherstel-
lung der Längsdurchgängigkeit des Klingbachs auf der Gemarkung 
Hördt wird fortgesetzt. Details zu den jeweiligen Punkten finden Sie 
im Bericht zum Umlaufverfahren vom Januar: https://www.ruelzheim.
de/vg_ruelzheim/live/de/Verwaltung%20&%20Gemeinden/Aus%20
dem%20Rathaus/Presse-%20und%20%C3%96ffentlichkeitsarbeit/
Verbandsgemeinde%20R%C3%BClzheim/Verbandsgemeinde-
rat%20beschlie%C3%9Ft%20im%20Umlaufverfahren/
Abschließend gab es bedingt durch das Ausscheiden von Wolfgang 
Slowik (AfD) noch Umbesetzungen in mehreren Ausschüssen. Details 
hierzu können Sie der Beschlussvorlage (https://ruelzheim.more-
rubin1.de/vorlagen_details.php?vid=20211902100078) entnehmen. 
Der Verbandsgemeinderat stimmte der Umbesetzung einstimmig zu.

www.wittich.de

nichtamtlicher teil

Geburtstage 

 vom  

13. März - 19. März 2021

Wir gratulieren
Ortsgemeinde Rülzheim
Frau Karin Beschle
am 15.03. zum 80. Geburtstag

Ortsgemeinde Leimersheim
Herrn Klaus Moos
am 15.03. zum 80. Geburtstag
Herrn Ernst Ochsenreither
am 19.09. zum 90. Geburtstag
Herrn Josef Lehnert
am 19.03. zum 70. Geburtstag

Derzeit keine persönlichen 

Gratulationen
Liebe Seniorinnen und Senioren,
aufgrund der aktuell steigenden 
Corona-Fallzahlen können wir Sie 
bei Ihren Alters- und Ehejubiläen lei-
der nicht persönlich besuchen. Das 
tut uns sehr leid. Wir möchten Sie 
und Ihre Angehörigen nicht unnötig 
gefährden, gleichzeitig wollen wir so 
dazu beitragen, Kontakte zu redu-
zieren. Trotzdem vergessen wir Sie 
natürlich nicht – unsere besten Wün-
sche, verbunden mit einem Präsent, 
gehen Ihnen per Post zu. Wir bitten 
Sie um Verständnis – denn am wich-
tigsten für uns alle ist: xundbleiwe!
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„Drama Homeschooling?!“
Wie Schüler*innen zu Hause unterstützt werden können!

Frauke Schüler-Bredt, Dipl. Sozialpädagogin, Lerntherapeutin

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie über

07272 / 7778161

Janine Sabetz 0163/7594337
Olfa Belfadhel 0163/7594338

familienbuero-ruelzheim@lebenshilfe-ger.de

Virtueller Infoabend für Eltern, Großeltern und alle 
Erziehende

Rülzheim

Dienstag 16.03.2021 19.30 Uhr

Schwerpunkt Grundschulen
Donnerstag 18.03.2021 19.30 Uhr

Schwerpunkt weiterführende Schulen

Das Homeschooling ist für viele Schüler*innen eine große Herausforderung, für die 
sie auch die Hilfe von uns Erwachsenen brauchen. 
An diesem Infoabend möchten wir Tipps zur Motivation und zum Lernen abseits 
der digitalen Medien geben, vor allem aber stehen Ihre Fragen im Mittelpunkt.

Der Link zur Teilnahme:
https://zoom.us/j/97840742040?pwd=WWNQeUo0NlRTdXUxZWJHcVdYcWhsQT09

Parteien - und Wählergruppen

Hinweis vor den Wahlen
An alle Parteien und politischen Organisationen

Veröffentlichungen der o.g. Gruppen sind im Allgemeinen und beson-
ders vor Wahlen immer unter dem Grundsatz der Gleichbehandlung 
und Neutralität zu betrachten. Im Hinblick auf die bevorstehenden 
Wahlen im März möchten wir Sie deshalb darauf hinweisen, dass 6 
Wochen vor dem jeweiligen Wahltermin nur Terminankündigungen 
abgedruckt werden. Diese werden nur bis zu zweimal vor der Veran-
staltung veröffentlicht. Wir bitten Sie von Texteinsendungen anderer 
Art abzusehen.

Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

CDU
Videokonferenz zur aktuellen 
Corona-Lage mit Thomas Gebhart
Der südpfälzische Bundestagsab-

geordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Gesundheit Dr. Thomas Gebhart lädt alle Interessierten zu 
einer Videokonferenz zur aktuellen Corona-Lage ein. Am Dienstag, 
16.3.2021 von 17-18 Uhr möchte Gebhart zur aktuellen Situation und 
den Maßnahmen informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Die Zugangsdaten zur Konferenz finden Sie unter thomas-gebhart.de/
online.
Thomas Gebhart: Telefon-Sprechstunde am 17.3.2021
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart bie-
tet am Mittwoch, 17.3.2021, von 16.00-17.00 Uhr eine Telefonsprech-
stunde an. Anrufer, die nicht direkt zum Zuge kommen sollten, werden 
zurückgerufen. Interessenten können sich während der angekündig-
ten Sprechstunde unter Tel. 06341/934623 melden.
Martin Brandl MdL lädt ein zum Dubbe-Dialog DIGITAL: Rhein-
land-Pfalz nach der Wahl
Der Landtagsabgeordnete Martin Brandl lädt herzlich ein zum „Dubbe-
Dialog DIGITAL“ am Donnerstag, dem 18. März, um 19.00 Uhr. Martin 
Brandl freut sich auf Ihre Teilnahme am Dubbe-Dialog DIGITAL. Unter www.
dubbe-dialog.de finden Sie die Zugangsdaten zur Online-Konferenz.
Telefonsprechstunde mit Landtagsabgeordneten Martin Brandl
Der Landtagsabgeordnete Martin Brandl (CDU) bietet vorerst keine 
Bürgersprechstunden vor Ort an. Aufgrund der Corona-Krise werden 
sie durch Telefonsprechstunden ersetzt. Diese finden nach Vereinba-
rung statt. Unter der Telefonnummer 07272/7000-611 oder per E-Mail 
info@brandl-martin.de können alle Bürgerinnen und Bürger einen 
Telefontermin vereinbaren.

So hatte sie sich spontan beim Stift gemeldet und für längere Zeit 
„Essen auf Rädern“ ausgefahren. Geschäftsführer Wolfgang Kuhn 
bezeichnete Lea Lattmann als leuchtendes Beispiel für junge Men-
schen, die ein Herz für die ältere Generation haben: „Sie war eine 
überaus freundliche, sympathische und zuverlässige Kollegin. Mit 
dem absehbaren Ende des Lockdowns kehrt sie nun in ihren Beruf 
zurück. Das ist schade für uns, denn wir verzichten nicht gerne auf sie, 
wünschen ihr aber alles erdenklich Gute und bedanken uns für ihre 
tolle und nicht selbstverständliche Unterstützung!“ Zum Abschied gab 
es von Einrichtungsleiter Hans-Peter Schulz und Küchenchef Jürgen 
Stoffel noch ein kleines Präsent als Anerkennung ihrer Arbeit.

 

    Wanted 

   

  

FSJ-Schulhelfer gesucht! 

Freiwilliges Soziales Jahr an der IGS Rülzheim 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz bietet zum Schuljahr 2021/2022 

interessierten jungen Menschen die Chance auf ein Freiwilliges Soziales Jahr an der IGS 

Rülzheim (Ganztagsschule) in Rülzheim.  

Die zukünftigen FSJ-Helfer/-innen können in das Berufsfeld Schule hineinschnuppern und erste 

Erfahrungen sammeln. Die FSJ-Schulhelfer/-innen unterstützen unser pädagogisches Personal bei 

der Gestaltung von Ganztagsschulangeboten. Je nach individuellen Fähigkeiten fördern sie 

Schülerinnen und Schüler in der Lernzeit, helfen  bei der Mittagessenbetreuung, unterstützen bei 

Projekten in Kleingruppenarbeit, Events und Klassenfahrten und wirken bei den 

Nachmittagsangeboten und Pausenaufsichten mit. Sie sind oftmals Vermittler zwischen 

Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrern und eine Bereicherung für unsere Schule.“ 

Das Freiwillige Soziale Jahr in Ganztagsschulen richtet sich an junge Frauen und Männer zwischen 

18 und 27 Jahren. Das Bildungsjahr bietet Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung, 

Berufsorientierung und zum sozialen Engagement. Die FSJ-Schulhelfer/-innen starten ihren meist 

zwölfmonatigen Einsatz zu Schuljahrbeginn. Die jungen Menschen sind sozial- und 

krankenversichert, erhalten Taschen- und Verpflegungsgeld, einen Wohnzuschuss und haben 

Anspruch auf Urlaub, der in Schulen durch die Schulferien abgegolten ist. Während des FSJ 

reflektieren die Schulhelfer/-innen ihre praktische Arbeit an 25 Seminartagen, die wochenweise 

stattfinden.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

  
Dann bewerben Sie sich ab sofort bei der 

IGS Rülzheim, Schulstr. 17, 76761 Rülzheim  

oder unter 

Tel.: 07272-929740, Internet: sekretariat@igs-ruelzheim.de 

www.wittich.de
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Liebe Seniorinnen und Senioren, 

glücklicherweise gibt es immer noch recht gute Verbindun-
gen zur Polizei, insbesondere zu den Präventionsexperten 
im Führungsstab. So ist es uns nun auch gelungen, für un-
sere Verbandsgemeinde ein „Webinar“ (Web-Seminar) an 
Land zu ziehen.  

Diese Veranstaltung soll jetzt im Internet einen Vortrag erset-
zen, der im Moment leider nicht wie gewohnt stattfinden kann, 
obwohl er aufgrund der täglich in den Medien veröffentlichten 
Vorfälle dringend nötig wäre. Das Thema „Kriminalität im Zu-
sammenhang mit Corona“ ist nämlich auch weiterhin hochak-
tuell und passt von da her ganz hervorragend in die noch immer sehr schwierige Zeit. Die an allen 
Ecken und Enden lauernden Gefahren sind ein sehr überzeugendes Argument, unbedingt an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen und sich entsprechend zu informieren.  

Wer nicht über die notwendigen Apparate verfügt, kann sich im Freundes- oder Bekanntenkreis für 
eine Stunde ein Leihgerät besorgen oder sich mit Gleichgesinnten unter Beachtung der „Corona-
Vorschriften“ zusammentun. 
Teilnehmen können grundsätzlich alle Interessenten, wir kontrollieren nicht, ob sie auch wirklich den 
Senioren angehören. Die Modalitäten für Anmeldung und Teilnahme sind nachfolgend erklärt. Wir 
würden uns jedenfalls freuen, wenn sich möglichst viele angesprochen fühlen und für diese beson-
dere polizeiliche Aufklärung entscheiden würden. 

Auf Ihre Teilnahme freuen sich 
Hans Seel, Sicherheitsberater für Senioren und Tanja Lösch, Büro für Senioren und Teilhabe 

Webseminar der Polizei zu Kriminalität im Zusammenhang mit Corona 

Die ernste Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nutzen auch Kriminelle für ihre Ma-
chenschaften aus. Sie geben sich als Covid-19-Tester, Spendensammler oder infizierte Enkel aus, 
um Menschen um Geld und Wertsachen zu betrügen.  

Im Webseminar am Mittwoch, 24.03.2021, 15:00 Uhr, informiert die Zentrale Prävention des Po-
lizeipräsidiums Rheinpfalz über Straftaten und Vorgehensweisen von Kriminellen in Zeiten von 
Corona und gibt Empfehlungen zu Ihrer Sicherheit. Die Veranstaltung dauert etwa 45 Minuten, eine 
Teilnahme ist kostenlos.  

Eine Anmeldung ist formlos per E-Mail an pprheinpfalz.ha@polizei.rlp.de möglich. Die Teilneh-
meranzahl ist begrenzt. Nach Anmeldeschluss (22.03.2021) erhalten die Teilnehmer eine verbind-
liche Anmeldebestätigung sowie den Zugangslink für das Seminar. Benötigt werden ein Computer 
bzw. ein mobiles Endgerät mit Internetzugang und Lautsprechern. Webcam und Mikrofon benötigen 
die Teilnehmer nicht. 

 

 



Rülzheim - 15 - Ausgabe 10/2021

Hilfe beim Vereinbaren von Impfterminen  
und Fahrservice zum Impfzentrum

Das Impfzentrum in Wörth hat seine Arbeit aufgenommen, Impftermine können telefonisch unter 
0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de vereinbart werden. Höchste Priorität bei 
der Impfung haben dabei unter anderem Personen über 80 Jahre.

Die Nachbarschaftshilfen in Hördt und Rülzheim, das „Netz der kleinen Hilfen“ in Leimersheim 
und der Seniorenbeauftragte in Kuhardt bieten für Bürgerinnen und Bürger Hilfe bei der Online-
Anmeldung an. Zur Anmeldung werden folgende Informationen benötigt: Name, Adresse, Krank-
heiten, aktuelle Medikamenteneinnahme und letzte Impfungen. Nach der Anmeldung erhalten 
Sie eine schriftliche Terminbestätigung.

Ansprechpartner:
Hördt: Günther Becht – 07272 2990
Kuhardt: Josi Pitz – 07272 4576 bzw. 0174 95 80 113
Leimersheim: Netz der kleinen Hilfen – 0151 25805077
Rülzheim: Ingrid Mendel – 07272 3219

Pflegebedürftige und andere in der Mobilität eingeschränkte Menschen können unter bestimm-
ten Voraussetzung mit dem Taxi zum  Impfzentrum fahren. Wer über den Pflegegrad 4 und 5 oder 
eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen „aG“, „BI“ oder „H“ verfügt, kann sich bei seinem 
Hausarzt einen Beförderungsschein verordnen lassen. Diese Regelung gilt auch für Betroffene mit 
Pflegegrad 3, wenn sie zusätzlich mobilitätseingeschränkt sind. Der Fahrservice von Ralf Baumgart 
befördert Sie pünktlich, sicher und bequem zu Ihren Terminen. Tel. 07272/2777    
         
Seniorinnen und Senioren aus der Verbandsgemeinde Rülzheim, die nicht mobil sind und keine 
Möglichkeit haben, sich durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder andere Helfer zum Impfzen-
trum nach Wörth fahren zu lassen, können sich an die o.g. Ansprechpartner wenden. Nach Mög-
lichkeit werden sie Ihnen einen ehrenamtlichen Fahrer vermitteln.
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südpfalz-tourismus

Wanderschuhe schnüren und los geht´s!
Südpfalz-Tourismus Verbandsgemeinde Rülzheim e.V. präsentiert 
Wanderkarte zum Saisonstart

Immer mehr Menschen entdecken die Natur für sich, denn heute ist 
es wieder „in“ zu wandern. Erleben Sie unseren „Pfälzer Urwald“ in 
den Hördter Rheinauen per pedes. Insbesondere auf den Spuren 
der Treidler erfahren Sie Natur pur entlang des Premiumwanderwegs 
„Treidlerweg“. Die Wanderkarte der Fitness- und Wohlfühlregion 
Rülzheim bietet dem Wanderfreund ein Wanderwegenetz mit Verbin-
dungswegen, durchquert von der Südroute des Pfälzer Jakobswegs. 
Im Maßstab 1:25000, gibt die Karte einen Überblick über acht Rund-
wanderwege und Highlights unserer Region. Die Rückseite dieser 
Wanderkarte enthält Informationen über unsere Gemeinden Kuhardt, 
Hördt, Leimersheim und Rülzheim. Weiterhin gewährt sie einen klei-
nen Einblick in die bunte Vielfalt der Flora und Fauna, die es in unter-
schiedlichen Jahreszeiten auf den Rundwanderwegen zu sehen gibt. 
Ab sofort liegt die kostenlose aktualisierte Auflage an der Pforte im 
Rathaus aus. Gerne kann die Wanderkarte auch online herunterge-
laden oder bestellt werden unter www.suedpfalztourismus-ruelzheim 
de. Hier finden Sie auch den Corona-Wegweiser für Wanderer und 
Spaziergänger. Wir bedanken uns beim Bauhof in Leimersheim sowie 
bei Hubert Ehnes (PWV Hördt), Gerhard Wagenblatt für die Unterstüt-
zung bei der Markierung der Wanderwege.

Aktuell: Wandern und Coronavirus/COVID-19

Der Südpfalz-Tourismus Verbandsgemeinde Rülzheim e.V. unterstützt 
ausdrücklich die Maßnahmen, welche die Ausbreitung des Virus ver-
langsamen. Bitte wandern Sie möglichst nur alleine, mit der Familie 
oder mit Angehörigen des gleichen Haushalts und beachten Sie unbe-
dingt eventuelle Ausgangs- und Reisebeschränkungen in Ihren jewei-
ligen Bundesländern!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD 
Rülzheim, Kuhardt, Hördt, 

Leimersheim 

 
 

SPD
MdB Thomas Hitschler: Telefoni-
sche Bürgersprechstunden
Für alle Interessierten bietet der 

südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler (SPD) wie-
der telefonische Bürgersprechstunden an. Bürgerinnen und Bürger 
können sich sowohl bei politischen wie auch persönlichen Anlie-
gen telefonisch an den Abgeordneten wenden und über die aktuelle 
Corona-Situation sowie über Themen der Bundespolitik und des 
Wahlkreises diskutieren. Die Telefonsprechstunden findet statt am: 
Montag, 15. März, von 12.00 bis 13.30 Uhr und Donnerstag, 18. März, 
von 16.30 bis 18.00 Uhr. Alle Interessierten melden sich unter den 
Telefonnummern 06341 9871450/-60.
Landtagsabgeordnete Dr. Katrin Rehak-Nitsche: Fragestunde auf 
Instagram
Die Landtagsabgeordnete Dr. Katrin Rehak-Nitsche steht auch in 
den sozialen Medien für Fragen der Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung und lädt deshalb am 16. März 2021 ab 20:30 Uhr zum 
Livestream „Instagram live“ ein. Nutzer, die der Instagram-Seite von 
Dr. Katrin Rehak-Nitsche instagram.com/katrin_rehak folgen, klicken 
auf den kleinen „LIVE“-Banner in der Story-Leiste, um dabei zu sein. 
Während des Livestreams können Fragen eingegeben werden, die die 
SPD-Politikerin direkt im Videochat beantwortet.

FDP
Digitale Bürgersprechstunde Mario Brandenburg 
MdB

Der Rülzheimer Bundestagsabgeordnete und technologiepolitische 
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Mario Brandenburg, bietet 
am Donnerstag den 18.03.2021 von 16-17 Uhr eine digitale Bürger-
sprechstunde aus dem Homeoffice an. Der Abgeordnete freut sich 
über alle politischen Anliegen, Fragen und Anregungen der Bürgerin-
nen und Bürger. Die Sprechstunde erfolgt telefonisch oder via Skype.
Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 06341 520 252 oder mario.
brandenburg.ma03@bundestag.de. Weitere Informationen finden sie 
unter www.mario-brandenburg.de

AfD
Landtagsabgeordneter Matthias Joa (AfD) 
- Bürgersprechstunde
Der AfD-Landtagsabgeordnete Matthias 
Joa bietet am Montag, 15. März 2021 von 
10 – 14 Uhr eine Telefonsprechstunde an. 
Online-Gesprächstermine und persönliche 

Terminabsprachen können unter Tel: 07271/7698967 oder per E-Mail 
unter Buergersprechstunde@alternative-ger.de vereinbart werden.

Kirchengemeinden

Prot. Kirchengemeinde
Donnerstag, 11.03.2021
19:30 Uhr Presbytersitzung online

Online-Andachten des Kirchenbezirks Germersheim
Der Kirchenbezirk Germersheim hat unter dem Titel „An(ge)dacht zwi-
schen Rhein und Reben – Impulse aus dem Kirchenbezirk Germers-
heim“ gemeinsame Online-Andachten organisiert.
Am kommenden Sonntag, 14.03.2021 mit Pfrin. Elke Maicher aus 
Erlenbach. Weitere Information hierzu finden Sie auf unserer Home-
page (www.protkircheruelzheim.de) oder der Homepage des Deka-
nats Germersheim (www.dekanat-germersheim.de).
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist derzeit für den Publikumsverkehr leider noch 
geschlossen. Sie können uns jedoch per Mail oder telefonisch zu den 
Bürozeiten erreichen. Pfr. Jan Meckler ist jederzeit in seelsorgerlichen 
Notfällen für Sie zu erreichen unter der Nummer: 0163-3794086
Bürozeiten:
Mittwoch 09:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 17:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr. Pfarrer Jan Meckler, Hoppelgasse 35, 
76761 Rülzheim, Tel.: 07272-8443 www.protkircheruelzheim.de, Mail: 
pfarramt.ruelzheim@evkirchepfalz.de

www.wittich.de
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umfasst eine 5.570 m² große Fläche westlich der Straußenfarm und 
südlich des Campingplatzes, die derzeit als Parkplatz genutzt wird.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine noch zu bil-
dende Teilfläche aus dem Flurstück 4075/5 und ergibt sich aus dem 
beiliegenden Plan.
Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die bereits bestehende 
Straße „Am See“.

Ortsgemeinde rülzheim

Öffentliche Bekanntmachungen

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Rülzheim
Bebauungsplan „Straußenfarm 1. Änderung“

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Rülzheim hat in seiner Sitzung 
am 23.06.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Straußenfarm 
1. Änderung“ beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung fand in der Zeit 
vom 20.07.2020 bis 21.08.2020 statt. Die Abwägung zu den einge-
gangenen Stellungnahmen erfolgte am 02.03.2021 Die Beschlusslage 
zur Abwägung ist während den Dienstzeiten der Verbandsgemeinde 
im Zimmer 2 einsehbar. In der Sitzung am 02.03.2021 hat der Gemein-
derat beschlossen, den Bebauungsplanentwurf für die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen und die reguläre Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Das Planungs-
gebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Rülzheim und 
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Gas

20KV

20KV

20KV

5
5

3989/3

W
asser

W
asser

W
asser

13

5
5

LEGENDE

3.   überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche

Baugrenze

A.   Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1-7) BauGB)

Maßangabe in Meter

Flurstücksnummer, vorhanden

Bebauungsplangrenze

6.    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
B.   Sonstige Festsetzungen

C.   Hinweise, nachrichtliche Übernahmen

4075/4

2.   Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB)
GR Grundfläche, maximal 

Bestehende Flurstücksgrenzen

(§ 9 (7) BauGB)

(§ 9 (1) 2 BauGB)

4.   Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsflächen mit Straßenbegrenzungslinie

Gebäude vorhanden

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
mit Straßenbegrenzungslinie

1.   Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB), §§ 3 BauNVO)

Flächen für den Gemeinbedarf "Kindertagesstätte"

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
5.    Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) 25 BauGB)

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, 

Kindertagesstätte

II Zahl der Vollgeschoße, maximal

ORTSGEMEINDE RÜLZHEIM
BEBAUUNGSPLAN
"STRAUSSENFARM, 1. ÄNDERUNG"

Fußweg

20

Leitung mit Schutzstreifen (Gas)

Entsorgungsleitung mit Schutzstreifen (Mischwasser / Abwasser)

Versorgungsleitung mit Schutzstreifen (Strom 20 KV)

Versorgungsleitung mit Schutzstreifen (Wasser)

Gas

Mischwasser

20 KV

Wasser

(Ausschnitt Bebauungsplan)

Hierzu wird parallel zur Aufstellung eines Bebauungsplans auch eine 
Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form der öffentlichen Auslegung 
des im Betreff genannten Bebauungsplanes zusammen mit den text-
lichen Festsetzungen und der Begründung mit integriertem Umwelt-
bericht und den verfügbaren umweltbezogenen Informationen findet 
statt von

Montag, dem 22.03.2021,
bis einschließlich

Freitag, den 23.04.2021,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Am Deutschordens-
platz 1, Zimmer 2 im Deutschordenshaus während der Dienststunden 
Mo-Fr. 08:00 bis 12:15 Uhr, Di von 14:00 bis 16:30 Uhr und Do. von 
14:00 bis 18:00 Uhr.
Während der Auslegungsfrist können Anregungen abgegeben wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Der Entwurf des Bebauungsplanes zusammen mit den textlichen 
Festsetzungen und der Begründung mit integriertem Umweltbericht, 
die verfügbaren umweltbezogenen Informationen, die nach Einschät-
zung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
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Aus dem Gemeinderat Rülzheim
Nächster Schritt auf dem Weg zum KiTa-Neubau

Die nächste Hürde auf dem Weg zum Neubau der KiTa „Zauberwald“ 
ist genommen: Nach dem Bauausschuss stimmte auch der Gemein-
derat einstimmig dafür, den angepassten Bebauungsplan zur Beteili-
gung von Öffentlichkeit und Behörden freizugeben. Weitere Themen 
waren das Projekt „Radeln für alle“ im Landkreis Germersheim, eine 
Anfrage der AfD-Fraktion zur Energieversorgungssicherheit und zwei 
Einvernehmensentscheidungen. Zunächst ging es um mehrere Umbe-
setzungen von Ausschüssen bei der CDU, den Freien Wählern und 
der AfD, die einstimmig beschlossen wurden. Anschließend befasste 
sich der Gemeinderat mit der Beratung des Bebauungsplans „Strau-
ßenfarm“ in der 1. Änderungsfassung, die bereits Thema im Bauaus-
schuss gewesen war. Mit Ausnahme einiger Kenntlichmachungen 
im Plan sowie der Pflanzung eines großkronigen Laubbaums pro 
vier Pkw-Stellplätze ergaben sich keine Änderungserfordernisse, so 
dass die Freigabe zur Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden 
vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. Ortsbürgermeister 
Reiner Hör betonte, dass die Bedarfszahlen an Kindergartenplätzen 
gestiegen seien: „Deshalb ist es wichtig, dass wir den Bebauungs-
plan endlich auf die Reise schicken können. Wir gehen davon aus, 
dass wir nicht mit vier oder fünf, sondern mit sechs KiTa-Gruppen 
planen können.“ Zu einer Bauvoranfrage in der Mittleren Ortsstraße 
und einem Bauantrag im Schützenpfad erklärte der Gemeinderat sein 
Einvernehmen. Anschließend gab der Ortsbürgermeister mehrere 
Eilentscheidungen bekannt, darunter die Auftragsvergabe bezüglich 
einer Verkehrsuntersuchung zur Ortsrandstraße Südhang, die Erwei-
terung des Urnenstelenfeldes D1 auf dem Friedhof um fünf Stelen 
mit insgesamt 30 Kammern sowie zur Erteilung des Einvernehmens 
für mehrere Bauvorhaben. Das Pilotprojekt „Tourismus für alle“ im 
Landkreis Germersheim, das den barrierefreien Ausbau des Radwe-
genetzes vorsieht, betrifft unter anderem die Ortsgemeinde Rülzheim 
sowie Kuhardt und Hördt. In Rülzheim geht es um rund 3,63 Kilometer 
Wegstrecke; neben einem barrierefreien Fahrradrastplatz am Stadion 
sind auch an der Alla-Hopp-Anlage kleinere Umbauten zur Herstellung 
der Barrierefreiheit vorgesehen. Da das Projekt mit 85% bezuschusst 
wird, liegt der Anteil der Ortsgemeinde für die Maßnahme zwischen 
17.000 und 18.000 Euro. Da noch Fragen offen sind, beschloss der 
Gemeinderat einstimmig, das Projekt in den Bauausschuss zu ver-
weisen und diesen mit der abschließenden Beschlussfassung zu 
beauftragen. Die Anfrage der AfD-Fraktion hinsichtlich eines Notfall-
konzeptes in der Ortsgemeinde, um die Versorgung mit Fernwärme, 
Wasser und Energie im Falle eines „Blackouts“, also eines Ausfalls des 
deutschlandweiten oder europäischen Stromnetzes sicherzustellen, 
wurde zur Beratung einstimmig in den Werksausschuss verwiesen. 
Die Neufassung der Satzung zur Reinigung öffentlicher Straßen ver-
wies der Gemeinderat in den Haupt- und Finanzausschuss. Ebenfalls 
einstimmig beschloss der Rat die Entgegennahme von Spenden: Die 
Sparkasse Germersheim-Kandel spendete jeweils 1.000 Euro für die 
KiTas „Regenbogen“, „Kerwespatzen“ und „Sonnenschein“ (die KiTa 
„Zauberwald“ hatte keinen entsprechenden Antrag gestellt), Bernd 
Kupper spendete 200 Euro für die KiTa „Zauberwald“.

genen Stellungnahmen und der Bekanntmachungstext können auf der 
Homepage www.ruelzheim.de eingesehen werden.
An umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen liegen vor:
-  Artenschutzrechtliche Prüfung des Büro für Faunistik und Land-
schaftsökologie Dirk Bernd, Lindenfels vom 10.10.2020 mit Aussagen 
zu Habitatsbäumen, Vegetation, Vögel, Amphibien, Reptilien, Schmet-
terlinge, Heuschrecken und weiteren relevanten Arten sowie Vermei-
dungsmaßnahmen und ökologische Baubegleitung

- eine Stellungnahme der Kreisverwaltung zum Thema Naturschutz, 
dem Hinweis auf den regionalen Freiraumbelange sowie die Emp-
fehlung zum Erhalt der vorhandenen Bäume und der Ergänzung 
der Bepflanzung

- eine Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz zu einer möglichen Radonbelastung

- eine Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, 
zum Bodenschutz sowie zur Entwässerung. Es wird die Abstimmung 
der Entwässerungskonzeption gefordert und auf einschlägige Litera-
tur und Internetlinke verwiesen.
- eine Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-

land-Pfalz, Direktion Landesdenkmalpflege und Landesarchäo-
logie zu denkmalpflegerischen Belangen. Es werden Aussagen 
getroffen zu möglichen, bisher nicht bekannten Kleindenkmälern 
innerhalb des Plangebietes sowie zu konkreten Belangen der Bau-
ausführung.

- eine Stellungnahme des Pollichia Vereins für Naturforschung und 
Landespflege e.V. zur Erforderlichkeit eines artenschutzrechtlichen 
Gutachtens.

Rülzheim, den 11.03.2021
gez. Reiner Hör, Ortsbürgermeister

Einladung zur 2. Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaftsförderung,  
Marketing, Digitalisierung,  

Mobilität der Ortsgemeinde Rülzheim
Am Donnerstag, 18.03.2021, 18.00 Uhr, findet eine Online-Sitzung 
des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Marketing, Digitalisierung, 
Mobilität der Ortsgemeinde Rülzheim statt. Hierzu ergeht Einladung.
Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1. Breitbandausbau - Glasfasererschließung
2. Kenntnisgaben

gez. Michael Braun, 1. Beigeordneter
Sie können die Sitzung des Ausschuss für Bauwesen und Ortsent-
wicklung Rülzheim online verfolgen: Auf unserer Homepage www.
ruelzheim.de unter der Rubrik „Verwaltung & Gemeinden -> Gremien 
-> Online-Sitzungen“ finden Sie die Links zu den entsprechenden Sit-
zungen.
Falls Sie nicht über die nötigen technischen Voraussetzungen verfü-
gen, können Sie die Sitzung in einer Örtlichkeit, die wir noch mitteilen 
werden, per Bildschirmübertragung verfolgen. Aufgrund der aktuellen 
Abstands- und Hygieneregeln bitten wir um vorherige Anmeldung bis 
zum 16.03.2021 an g.goetz@ruelzheim.de

amtliche mitteilungen

Sprechstunden 
Ortsbürgermeister  

Reiner Hör
Die Bürgersprechstunde von Herrn Ortsbür-
germeister Hör findet bis auf weiteres nur 
telefonisch statt. Sie erreichen das Büro des 
Ortsbürgermeisters unter Tel. 7002 - 1601.
Per Email ist der Bürgermeister erreichbar 
unter r.hoer@ruelzheim.de

www.wittich.de

Der 1. Ortsbeigeordnete Herr Michael 
Braun, führt zur Zeit nach Vereinbarung 
telefonische, Sprechstunden durch. Bitte 
um vorherige Absprache unter der Telefon-
nummer 07272/ 7002- 1601 oder m.braun@
ruelzheim.de.

Aufgabengebiet: Wirtschaftsförderung, Marketing, Digitalisierung 
und Mobilität sowie Bildung und Kultur

Der 2. Ortsbeigeordnete Herr Fritz Knutas, führt 
telefonische Sprechstunden unter der Telefon-
nummer 07272/ 7002- 1601 durch.

Aufgabengebiet: Jugend, Familien und Soziales

Sprechstunden der Ortsbeigeordneten
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Pfälzerwald-Verein e.V. 
Ortsgruppe Rülzheim

Verschieben verschiedener Aktivitäten
Liebe Mitglieder unseres Vereins, noch immer bestehen die Ein-
schränkungen durch die Coronapandemie. Es ist auch leider nicht 
abzusehen wann sich dies ändert und wir wieder in Gruppen wandern 
dürfen. Unser jahrelanger gewohnter Vereinsablauf, Wanderungen, 
Treffs, Feste, Zusammenkünfte wurden total heruntergefahren, die 
Coronapandemie hat uns sehr viel Geduld und Disziplin abverlangt.
Bei möglicher Normalität werden wir unseren Vereinsablauf wieder 
aufnehmen. Wir werden euch über die weiteren aktuellen Entwicklun-
gen unterrichten. Verschieben müssen wir leider unsere Mitglieder-
versammlung mit Neuwahlen, die Veranstaltung, die im Schützenhaus 
stattfinden sollte, war für den März geplant. Wir informieren euch zeit-
nah über das neue festgesetzte Datum. Toskanawanderreise wird vom 
Mai in den September verschoben. Unser Monatswanderungen in der 
Gruppe können auch zur Zeit nicht stattfinden. Alles Gute für Euch 
und bleibt gesund.

Ortsgemeinde leimersheim

Öffentliche Bekanntmachungen

Einladung zur 15. Sitzung des 
Gemeinderates Leimersheim

Am Donnerstag, 18.3.2021, 19.30 Uhr, findet in der Sport- und Frei-
zeithalle Leimersheim, Rheinstraße 42, eine Sitzung des Gemeindera-
tes Leimersheim statt. Hierzu ergeht Einladung.
Sobald die Tagesordnung feststeht, wird sie auf unserer Homepage 
www.ruelzheim.de (Aktuelle Sitzungstermine) veröffentlicht.
Für alle Sitzungstermine gelten die allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung, die Sitzord-
nung ist an die Abstandsregelungen angepasst. Außerdem müssen 
durchgängig Gesichtsmasken (medizinische Gesichtsmaske (OP-
Maske) oder eine Maske des Standards KN95/N95 oder FFP2) getra-
gen werden. Dies gilt gleichermaßen für Rats-/Ausschussmitglieder 
sowie für Bürgerinnen und Bürger, die den öffentlichen Sitzungspunk-
ten beiwohnen wollen.
Alle Besucher der Sitzung müssen zur Kontakterfassung den am Ein-
gang ausliegenden Vordruck ausfüllen.

amtliche mitteilungen

Kirchengemeinden

Kath. Öffentl. Bücherei  
St. Mauritius Rülzheim

Frühlingsbuchspiegel da
Passend zum Frühjahr und zu Ostern ist der neue 
Buchspiegel eingetroffen. Die aktuelle Ausgabe ist 
wieder vollgepackt mit interessanten Buchvorschlä-

gen, damit Sie genug Lesefutter für die nächsten Monate haben. Neh-
men Sie sich Zeit, in diesen Empfehlungen zu schmökern und Ihre 
neue Lektüre auszuwählen. Kurze prägnante Zusammenfassungen 
zu vielen Neuerscheinungen helfen Ihnen bei Ihrer Auswahl. Natürlich 
finden Sie auch viele Geschenktipps zu Ostern oder Kommunion. Der 
Buchspiegel liegt in der Kirche aus. Alle Bücher und auch viele andere 
Medien, z.B. Spiele, CDs oder Tonies können bei uns bestellt werden. 
Sie unterstützen damit Ihre Bücherei. Falls Sie lieber direkt bei borro-
medien.de bestellen wollen, können Sie uns trotzdem eine Provision 
zugute kommen lassen, indem Sie - ganz wichtig! - vor dem Anklicken 
des „Kaufen“-buttons unter „Weitere Optionen“ unsere Postleitzahl 
und „KÖB Rülzheim angeben. Bei direkter Bestellung ist die Lieferung 
ab 15 € kostenlos. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern. 
Wir haben unsere Servicezeiten erweitert: Ab sofort können Sie nicht 
nur mittwochs von 10-12 Uhr, sondern auch donnerstags von 17-19 
Uhr Ihre Medien zurückgeben und Bücher abholen. Wir bitten um Vor-
bestellung. Online-Vormerkungen sowie Verlängerungen können Sie 
unter www.bibkat.de/ruelzheim vornehmen. Tel: 07272/919529; Email: 
koeb.ruelzheim@bistum-speyer.de. Wenn Sie unsere Onleihe über 
4000 E-Books und E-Magazines kostenlos nutzen möchten,kommen 
Sie bei uns in der Bücherei vorbei und melden sich an! Unser E-Book 
Angebot finden Sie unter onleihe.bistum-speyer.de

nichtamtlicher teil

Senioren 
Rülzheim

Ihre Seniorenbeauftragte
Frau Ingrid Mendel führt telefonische Sprech-
stunden durch.
Tel. 07272 / 3219
E-Mail i.mendel@ruelzheim.de

Telefonische Bürgersprechstunde 
Ortsbürgermeister Matthias Schardt

Aktuell finden keine persönlichen Sprech-
stunden im Gemeindehaus statt.

Am Mittwoch, 17.3.2021, 17.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, bietet Herr Ortsbürgermeister 
Schardt unter Tel. 7002 1021 eine telefoni-
sche Bürgersprechstunde an.

Per Email ist der Bürgermeister erreichbar 
unter m.schardt@ruelzheim.de.
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Leimersheimer helfen Leimersheimern 
 

Wir helfen im Rahmen einer erweiterten Nachbarschafts-
hilfe bei kleinen Problemen im täglichen Leben. Wir … 

• übernehmen kleine Botengänge im Ort (Einkauf, Post, etc.) 
• begleiten Sie beim Einkauf im Ort oder zum Friedhof 
• fahren Sie zum Gottesdienst im Ort und bringen Sie wieder 

nach Hause 
• bringen Sie zum Seniorennachmittag u. holen Sie wieder ab 
• helfen beim Ausfüllen von Formularen 
• holen Ihr Kind vom Kindergarten ab, wenn Sie mal krank 

sind, oder übernehmen die Betreuung des Kindes 
• übernehmen kleine Handgriffe in Haus und Hof 
• vermitteln professionelle Hilfe durch Ämter und Behörden, 

soziale Dienste und Beratungen  
• Fahren Sie zum Hausarzt in den umliegenden Gemeinden 

 

Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da. 

Tel:  01 51 – 25 80 50 77 
Mo. - Fr.:  10:00 bis 12:00 Uhr 

Kulturkreis

DRK Ortsverein Kuhardt-
Leimersheim e.V.

Blutspende in Leimersheim
Am Dienstag den 16. März 2021 in der Zeit von 17:00 bis 20:30 Uhr 
findet in der Sport- und Freizeithalle in Leimersheim wieder eine Blut-
spendeaktion des DRK statt. Spendewillige, gesunde Menschen im 
Alter ab 18 Jahre dürfen sich an dieser Aktion beteiligen und sind 
herzlich willkommen. Erstspender bitte vor 19.00 Uhr teilnehmen. Alle 
Spender bitte mit Pers.- Ausweis teilnehmen. Dankeschön an alle 
Spender

Kirchengemeinden

Kath. Öffentl. Bücherei  
St. Gertrud Leimersheim

Bitte um Rückgabe
Bitte bringen Sie (falls noch nicht geschehen) entliehene Medien mitt-
wochs zwischen 17:00 und 19:00 Uhr zurück. Die Rückgabe erfolgt 
kontaktlos durch Ablegen im Vorraum. Einige Titel sollen wir selbst 
wieder bei der Ergänzungsbücherei in Speyer zurückgeben. Andere 
sind bereits vorbestellt und werden erwartet. Besten Dank!
Liefer-Service
Im Winter-Lockdown muss unsere Bücherei weiterhin für den Publi-
kumsverkehr geschlossen bleiben. Das Aussuchen vor Ort ist derzeit 
leider nicht möglich. Wir bringen Ihnen aber sonntags gerne die vorge-
merkten Titel an Ihre Haustür. Dazu melden Sie sich einfach mit Ihrer 
Lese-Nummer (bzw. der Ihres Kindes) und dem Passwort in unserem 
Bibliotheks-Katalog unter www.bibkat.de/leimersheim an. Bitte mer-
ken Sie Medien für den Liefer-Service bis sonntags 10:00 Uhr vor!
ausgewählte Medienlisten
Das Aussuchen im Bibliotheks-Katalog fällt vielen nicht so leicht wie 
am Regal in der Bücherei. Daher haben wir dort verschiedene Medien-
listen für Sie angelegt, die Sie bei der Suche unterstützen. Die Listen 
aktualisieren sich automatisch, sind also immer auf dem neuesten 
Stand. Sie können sich sogar per E-Mail benachrichtigen lassen, 
sobald neue Medien in den Listen aufgenommen werden! Die Titel der 
heute vorgestellte Themenausstellung finden Sie auf der Liste „Akti-
onspaket „Das tut mir gut!“.
Aktionspaket „Das tut mir gut“
Neu eingetroffen ist bei uns eine kleine Themenausstellung rund um 
Gesundheit, Sport und Entspannung aus der Ergänzungsbücherei. 
Die Auswahl hat unsere Büchereifachstelle unter dem Motto „Das tut 
mir gut“ zusammengestellt. Alle 15 Titel können Sie kostenlos bei uns 
ausleihen.
KÖB St. Gertrud Leimersheim, Kardinal-Wendel-Schule, Abraham-
Weil-Straße 2a, Telefon: 0 72 72 / 73 07 39, E-Mail: koeb.leimersheim@
bistum-speyer.de, Bibliotheks-Katalog: www.bibkat.de/leimersheim, 
App fürs Smartphone: bibkat (kostenlos im Google Play Store bzw. im 
App Store), Onleihe-Portal: onleihe.bistum-speyer.de
Service-Zeiten im Winter-Lockdown:
bis sonntags 10:00 Uhr: Medien für den Liefer-Service bestellen
mittwochs 17:00 - 19:00 Uhr: Möglichkeit zur kontaktlosen Rückgabe, 
Büchereiteam telefonisch erreichbar

Unsere Homepage  
mit allen aktuellen Themen  

rund um die Verwaltung 
finden Sie unter: 

www.ruelzheim.de
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Absage
Leider müssen wir aufgrund der aktuellen 
Lage unsere anstehende diesjährige Mitglie-
derversammlung die im März geplant war auf 
unbestimmte Zeit verschieben. Sobald alle 
geimpft sind oder die Lage es zulässt werden 
wir die Versammlung nachholen. Es ergeht 
rechtzeitig eine Einladung. Vielen Dank für 
euere Verständnis.

Ortsgemeinde Hördt

Öffentliche Bekanntmachungen

Ratssitzung Hördt wird verlegt
Online-Sitzung am 17. März, 19.30 Uhr

Die geplante Präsenz-Ratssitzung in Hördt am Mittwoch, 10. März, 
wurde auf Wunsch der Fraktionsvorsitzenden abgesagt und stattdes-
sen am darauffolgenden Mittwoch, 17. März, um 19.30 Uhr als Online-
Sitzung stattfinden.

Einladung zur 15. Sitzung des Gemeinderates Hördt
Am Mittwoch, 17.03.2021, 19.30 Uhr, findet eine Online-Sitzung des 
Gemeinderates Hördt statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Bauleitplanung der Ortsgemeinde Hördt

Bebauungsplan „Gartenstraße“
- erneute Beschlussfassung über die eingegangenen Stellung-
nahmen nach den § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

2. Bauleitplanung der Ortsgemeinde Hördt Bebauungsplan „Hutzel-
berg“
- erneute Beschlussfassung über die eingegangenen Stellung-
nahmen nach den § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
- Freigabe der erneuten Beteiligung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB

3. Barrierefreier Radweg im Landkreis Germersheim
Projektbeschreibung und kommunale Beteiligung der Ortsge-
meinde Hördt

4. Auftragsvergabe
Neue Kindertagesstätte - Blitzschutzarbeiten

5. Kenntnisgaben

gez. Frey, Ortsbürgermeister
Sie können die Sitzung des Gemeinderates Hördt online verfolgen: 
Auf unserer Homepage www.ruelzheim.de unter der Rubrik „Verwal-
tung & Gemeinden -> Gremien -> Online-Sitzungen“ finden Sie die 
Links zu den entsprechenden Sitzungen.
Falls Sie nicht über die nötigen technischen Voraussetzungen verfü-
gen, können Sie die Sitzung in einer Örtlichkeit, die wir noch mitteilen 
werden, per Bildschirmübertragung verfolgen. Aufgrund der aktuellen 
Abstands- und Hygieneregeln bitten wir um vorherige Anmeldung bis 
zum 14.03.2021 an t.loesch@ruelzheim.de.

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Hördt
Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus“ in Hördt

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hördt hat in seiner Sitzung am 
24.06.2020 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Feu-
erwehrgerätehaus“ gefasst und gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
freigegeben.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum vom 
20.07.2020 bis 21.08.2020 statt.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange wurden im Zeitraum vom 09.07.2020 bis 21.08.2020 durch-
geführt.
In seiner Sitzung am 28.10.2020 hat der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Hördt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus 
der frühzeitigen Beteiligung vorgenommen. Die Beschlusslage zur 
Abwägung kann in der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Am 
Deutschordensplatz 1, Zimmer 5 im Deutschordenshaus während der 
Dienststunden eingesehen werden.

Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Leimersheim e.V.

Mitgliederversammlung Förderverein Feuerwehr entfällt!
Hinweis: Die für Samstag, den 13. März, geplante Mit-
gliederversammlung des Fördervereins der Freiwilligen 

Feuerwehr Leimersheim e.V. findet aufgrund der aktuell geltenden 
Corona-Beschränkungen nicht statt.

Freiwillige Feuerwehr 
Leimersheim

Frühjahrsversammlung der Feuerwehr Leimers-
heim entfällt!
Hinweis: Die für Samstag, den 13. März, geplante 
Frühjahrsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Leimersheim findet aufgrund der aktuell geltenden 
Corona-Beschränkungen nicht statt.

Männerchor 1858 Leimersheim
Jahreshauptversammlung
Die für den 23. März geplante Jahreshauptversamm-
lung des Gesangverein Männerchor 1858 Leimersheim 
wird aufgrund coronabedingter Einschränkungen bis 
auf Weiteres verschoben. Die Mitgliederversammlung 

findet statt, sobald es die Lage zulässt. Der Gesangverein Männerchor 
1858 Leimersheim wird seine Mitglieder zu gegebener Zeit und auf 
diesem Weg wieder informieren.

TGV Leimersheim e.V.
Sportabzeichen gegen Corona
Die Zeiten sind schwierig, aber Stillstand heißt Rück-
schritt. Für 43 Mitglieder des TGV Leimersheim keine 
Option. Trotz der Umstände haben sie 2020 das Sport-
abzeichen erworben. Dank des engagierten Einsatzes 

von Birgit Liebel und Isabell Boltz, unterstützt von mehreren Helfern, 
konnten mehrere Abnahmetermine für die unterschiedlichen Diszipli-
nen angeboten werden. Leider konnten die vorgesehene Übergaben 
anlässlich der Sportgala der Mitgliederversammlung leider nicht wie 
geplant stattfinden. Deshalb werden wir die Urkunden in den nächsten 
Tagen zustellen. Sobald es wieder möglich ist, werden wir auch 2021 
wieder die Möglichkeiten zur Sportabzeichenprüfung anbieten. Über 
eine rege Teilnehme würden wir uns sehr freuen.
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dung, der Umweltbericht, die verfügbaren umweltbezogenen Infor-
mationen und die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, liegt gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

19.03.2021 bis einschließlich 21.04.2021
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Am Deutschordens-
platz 1, Zimmer 5 im Deutschordenshaus während der Dienststunden 
Mo- Fr 08:00 - 12:15 Uhr, Di von 14:00 - 16:30 Uhr und Do von 14:00 
- 18:00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Der Entwurf des Bebauungsplans „Feuerwehrgerätehaus“ mit seinen 
planungsrechtliche und baurechtlichen Festsetzungen, die Begrün-
dung, der Umweltbericht, die verfügbaren umweltbezogenen Informa-
tionen und die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, stehen darüber hin-
aus auf der Homepage der Verbandsgemeinde Rülzheim unter www.
bauleitplanung.vg-ruelzheim.de zur Verfügung.
Während der Auslegungsfrist besteht Gelegenheit zur Erörterung. 
Weiterhin können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf 
abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur fristgerecht 
vorgebrachte Anregungen und Bedenken bei der Beschlussfassung 
zum Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus“ berücksichtigt werden 
können.
An umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen liegen 
bereits vor:

In seiner Sitzung am 04.02.2021 hat der Gemeinderat die Freigabe 
der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB freigegeben.
Ziel der Planung ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 
zugehörigen Stellplätzen inkl. Außenanlage am südöstlichen Ortsrand. 
Die Erschließung erfolgt über die östlich angrenzende Stoppelstraße. 
Das gesamte Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 7.700m².

Der Geltungsbereich wird begrenzt
- im Norden durch die südlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 3533 

sowie 3525
- im Osten durch die westliche Grenze der Flurstücke 3524/1 sowie 

5039 (Stoppelstraße)
- im Süden durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 5114 

(L493), 3532 und 3521/2
- im Westen durch eine Linie 90m vom westlichen Rand des Flur-

stücks 3532, lotrecht über die Flurstücke 3524/2, 3523 sowie 
3522.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 
3522, 3523, 3524/2 sowie 3532 teilweise.
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich nochmals aus der 
beigefügten Planzeichnung.
Der Entwurf des Bebauungsplans „Feuerwehrgerätehaus“ mit seinen 
planungsrechtlichen und baurechtlichen Festsetzungen, die Begrün-
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ORTSGEMEINDE HÖRDT
BEBAUUNGSPLAN
"FEUERWEHRGERÄTEHAUS"

A.    Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1-7) BauGB)

20

(§ 9 (1) 2 BauGB, §§ 22-23 BauNVO)  

Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB), §§ 3, 4 BauNVO)

LEGENDE

Flurstücksgrenze vorhanden

D.   Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Gebäude vorhanden

Maßangabe in Meter
Flurstücksnummer vorhanden

Baugrenze

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

öffentliche Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie

Bebauungsplangrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 (7) BauGB)

C.   Sonstige Festsetzungen

zulässige Gebäudehöhe, vgl. textliche Festsetzungen
Grundfläche maximalGR

GH

Flächen für den Gemeinbedarf

Verkehrsfläche besonderer Zweckbesstimmung
mit Straßenbegrenzungslinie 

öffentlicher Parkplatz

Grünflächen  (§ 9 (1) 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Flächen für die Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 (1) 14 BauGB)
Fläche für die Versickerung von 
von Niederschlagswasser

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Zweckbestimmung: Feuerwehr

Höhenbezugspunkt

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Straßenraumaufteilung (unverbindlich)

KDKD Kulturdenkmal

Bauverbotszone gemäß § 22 Abs. 1
Landesstraßengesetz

Sichtdreieck gemäß RAS-K1

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) 25 BauGB)

- Artenschutzfachliche Prüfung zum Bauvorhaben „Feuerwehr-
gerätehaus“ der Ortsgemeinde Hördt, September 2019, inkl. 
Erfassung aller relevanter Arten, Konfliktanalyse, Vermeidungs-, 
Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen, erstellt durch das 
Büro für Faunistik und Landschaftsökologie, 64678 Lindenfels

- Geotechnischer Bericht - Baugrunderkundung mit geotechni-
schem Bericht, Juli 2019, erstellt durch Ingenieurgesellschaft 
ICP Geologen und Ingenieure für Wasser und Boden aus 67688 
Rodenbach.

- Eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit im Hinblick auf Beden-
ken bzgl. der verkehrlichen Erschließung und Anbindung des 
geplanten Feuerwehrgerätehauses, der Standortwahl sowie der 
Beeinträchtigung des Ortsbildes durch den Bau des Feuerwehr-
gerätehauses.

- Eine Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde - Kreis-
verwaltung Germersheim zu Anforderungen des Denkmalschutzes 
bzgl. der vorhandenen „Wegekapelle“ und der Genehmigungs-
pflicht bei baulichen Veränderungen in der Umgebung von Kul-
turdenkmälern.

- Eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde bzgl. 
Bedenken hinsichtlich der Standortwahl aus Sicht des Natur-
schutzes und der Landespflege sowie potentieller Standortalter-
nativen, zu den Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch den 
Bau des Feuerwehrgerätehauses und den Wegfall von bestehen-
den Gehölzen sowie zu Flächenversiegelung und Verminderung 
der Kaltluftentstehungsflächen. Darüber hinaus zur Bepflanzung 
der Parkplatzflächen, zu den Maßnahmen zur Umsiedelung des 
vorhandenen Eidechsenbestandes sowie zum Eintrag der Aus-
gleichsflächen in das Kompensationskataster.
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nichtamtlicher teil

Eröffnung KiTa Villa Klosterspatzen Hördt

siehe auf Seite 24

Ortsgemeinde Kuhardt

amtliche mitteilungen

Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
und der Beigeordneten

Die Bürgersprechstunde von Herrn Ortsbürgermeister Christian 
Schwab sowie den Beigeordneten Wolfgang Rieder und Nadine 
Weber finden bis auf weiteres telefonisch statt. Gerne können Sie 
auch eine E-Mail senden.

Christian Schwab c.schwab@kuhardt.de 0173-5433469
Wolfgang Rieder w.rieder@kuhardt.de 0160-8634152
Nadine Weber n.weber@kuhardt.de 0175-9316322
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und wir 
freuen uns auf Sie!
#xundbleiwe #kuhardt @ Kuhardt

- Eine Stellungnahme der SGD Süd - Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz zu bestehenden Wasser- 
und Überschwemmungsgebieten, Vorgaben zum Umgang mit 
anfallendem Schutzwasser sowie Niederschlagswasser, zum 
Gewässerschutz durch wassergefährdende Stoffe, zu Auffüllun-
gen im Rahmen der Erschließung sowie zu bodenschutzrelevan-
ten Flächen im und in der Umgebung des Plangebiets sowie zum 
Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts.

- Eine Stellungnahme des Forstamts Pfälzer Rheinauen zur Betrof-
fenheit von Waldflächen in der Umgebung des Plangebiets, zur 
Verhütung von Waldbränden sowie zu Vorgaben betreffend der 
zu beantragenden Feuerungsanlagen als auch für Feuerstellen im 
Außenbereich des Feuerwehrgerätehauses.

- Eine Stellungnahme des Landesbetriebs Mobilität Speyer zu The-
men der verkehrlichen Erschließung in planerischer und baulicher 
Hinsicht, der Notwendigkeit der Abstimmung der Detail- und 
Ausführungsplanung, dem Umgang mit Oberflächenwasser und 
der Entwässerung der Landesstraßen, der Detailplanung zur Ver-
sickerung im Hinblick auf die Bedürfnisse des Landesbetriebes 
Mobilität, zur Standsicherheit, Verschmutzung und Leitungs-
führung von klassifizierten Straßen sowie zu schalltechnischen 
Untersuchungen und daraus resultierenden Maßnahmen.

- Eine Stellungnahme des Landesamts für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz betreffend der Dokumentation von Altbergbauten, 
der Lage des Plangebiets innerhalb der „Aufsuchungserlaubnis 
Kuhardt“, sowie zur bereits angefertigten Bodengrunduntersu-
chung und den Vorgaben aus den einschlägigen Regelwerken 
hinsichtlich Eingriffen in den Baugrund, welche bei allen Bodenar-
beiten zu berücksichtigen sind.

- Eine Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe - 
Direktion Landesarchäologie bzgl. des Erhaltungs- und Umge-
bungsschutz der südöstlich befindlichen „Wegekapelle“ sowie 
zur Genehmigungspflicht von baulichen Veränderungen an oder 
in direkter Umgebung von Denkmälern. In diesem Zusammen-
hang werden Vorgaben zur baulichen Gestaltung des geplanten 
Gebäudes sowie zu dessen Lage und Stellung, dessen farblicher 
Gestaltung sowie Freiraumgestaltung gemacht.

Des Weiteren werden Ausführungen gemacht zur Lage des Plange-
biets in Bezug auf die Bauliche Gesamtanlage „Westwall“ und „Luft-
verteidigungszone West“. Es wird darauf hingewiesen, dass sich im 
Plangebiet weitere, noch nicht erkannte Objekte des Flächendenkmals 
befinden können sowie zum Umgang, dem Erhaltungsgebot und der 
Genehmigungspflicht und Beteiligung der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde bei Maßnahmen, welche Auswirkungen auf die „Westwall-Reste 
haben könnten. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass sich 
das Plangebiet in einem ehemaligen Kampfgebiet befindet und die 
Absuchung nach Kampfmittel durch einen Vertreter der Denkmalfach-
behörde zu begleiten ist.
-  Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie Speyer bzgl. 
der Übernahme der Belange der Direktion Landesarchäologie in die 
Festsetzungen des Bebauungsplans sowie in die Bauausführungs-
pläne. Es wird auf die Pflicht zur Meldung von Erschließungsarbeiten 
sowie der späteren Erdarbeiten verwiesen, sowie darauf hingewiesen, 
dass sich im Gebiet bisher nicht erkannte Kleindenkmäler befinden 
können sowie zu Belangen der Bauausführung.
Hördt, den 11.03.2021
gez. Max Frey, Ortsbürgermeister

amtliche mitteilungen

Sprechstunden 
Ortsbürgermeister Max Frey

Die Bürgersprechstunde von Herrn Ortsbür-
germeister Frey findet bis auf weiteres unter 
der Telefonnummer 07272/8358 oder 0177/ 
64 10 456 statt.
Gerne können Sie auch eine E-Mail an 
m.frey@ruelzheim.de senden.

Achtung -  
Änderung des 

Redaktionsschlusses

Wegen Karfreitag und Ostern wird der Redakti-
onsschluss für die Ausgabe 13/2021 und 14/2021 
wie folgt vorverlegt.

Ausgabe Nr. 13/2021
Donnerstag, 25. März 2021

14:00 Uhr

Ausgabe Nr. 14/2021
Donnerstag, 01. April 2021

14:00 Uhr

Diese Termine müssen unbedingt eingehalten 
werden, da später eingehende Manuskripte nicht 
berücksichtigt werden können.
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Eröffnung 

KiTa Villa Klosterspatzen Hördt

Die Kleinen sehr groß!

Es hatte sich etwas verzögert, doch am 1. März war es soweit: in Hördt wurde die kommunale 

Kindertagesstätte Villa Klosterspatzen, mit Bürgermeister Max Frey und 2. Beigeordneten Thorsten 

S. Verlohner, feierlich eröffnet.

Die ersten Kinder durften sich gleich mächtig ins Zeug legen und das Band zur KiTa durchschnei-

den. Nun war der Weg frei, die Laubfroschgruppe konnte in Augenschein genommen und bespielt 

werden. Neugierig und vor allem an Bällen, Spielküche und Bausteinen interessiert, erkundeten die 

Kinder die Bereiche. Ein kleiner Imbiss lud zwischendurch zur Stärkung ein. Leider ging der 1. KiTa-

Tag, zwischen Entdecken und Ausruhen, viel zu schnell zu Ende. So machten sich die Kinder, voller 

Vorfreude auf den nächsten Tag, mit ihren Mamas und den neuen „KiTa-Tüten“, auf den Weg nach 

Hause. Die provisorische KiTa in der Schulzenstraße 18, im ehemaligen Rathaus von Hördt, bietet 

zunächst in einer Gruppe Platz für bis zu zehn Kindern. Ab April öffnet die Feldhasengruppe, somit 

dürfen dann bis zu 20 Kinder ab zwei Jahren zusammen spielen und Spaß haben. Ein Multifunkti-

onsraum und ein großzügiges Außengelände mit Hof und Spielwiese laden zum Experimentieren 

und Toben ein. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Für 

alle Kinder steht ein Ganztagsplatz mit Mittagessen zur Verfügung.

Wir möchten ein Ort sein, an dem sich Familien willkommen fühlen und Ihre Kinder vertrauensvoll 

in unsere Hände geben. In unserer Einrichtung geben wir den Kindern einen geschützten Raum, 

indem sie Grunderfahrungen für ihr späteres Leben sammeln, Spaß in der Gemeinschaft haben 

und sich selbst ausprobieren können.

Allen Kindern, Sorgeberechtigten und Familien wünschen wir viele glückliche Jahre voller Freude 

in unserer Kindertagesseinrichtung.

Auf weitere Anmeldungen freuen wir uns sehr. Gerne persönlich in der KiTa, per E-Mail info@villa-

klosterspatzen.de oder Tel. 0157 85142467.

Die ersten Kinder durchschneiden das Band zur KiTa-Eröffnung!

Gemeinsames Spielen in der neuen KiTa
 Foto: Thorsten S. Verlohner
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Kath. Öffentl. Bücherei  
St. Anna Kuhardt

Liebe Leserinnen und Leser,
der neue Buchspiegel Frühjahr 2021 ist eingetrof-
fen. Er präsentiert lesenswerte Bücher und viele 
Geschenkartikel und liegt nun in der Kirche oder in 

der jeweiligen Bücherei aus. Wenn Sie darin stöbern möchten und 
etwas finden, dann geben Sie bei Ihren Bestellungen bitte unsere Kun-
dennummer mit an. Auf diese Weise unterstützen Sie die Büchereiar-
beit vor Ort. Denn von den Bestellerlösen können wir im kommenden 
Jahr Bücher und andere Medien bestellen. Ganz besonders möchten 
wir Sie auf das Gotteslob in seinen verschiedenen Ausführungen und 
die vielen passenden Hüllen hinweisen. Gerne beraten wir Sie auch 
oder geben die Bestellungen für Sie auf. Dies kann per Telefon oder 
Mail kontaktlos geschehen.

Abholservice der Bücherei
Desweiteren möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die 
Ausleihe bis mindestens Ende März nur kontaktlos zu erreichen ist. 
Entweder Sie rufen uns an oder Sie merken sich die ausgesuchten 
Medien im bibkat.de/kuhardt bis sonntagabends vor und holen Sie am 
darauffolgenden Dienstag im Foyer des Gemeindehauses ab.
Bleiben Sie gesund und guter Dinge! Ihr KÖB-Team der Kuhardter 
Bücherei

nichtamtlicher teil

Plaudertelefon
Einfach mal mit jemandem reden!
Erzählen über dies und das…
Wie es früher war…
Was der Tag morgen bringt…
Über aktuelle Ereignisse…

Hier kann jeder anrufen, 
der Lust zum Plaudern hat.

Das Plaudertelefon ist jeden Montag von 
16.00 bis 17.00 Uhr besetzt. Ihr Senioren-
beauftragter Josi Pitz freut sich auf Ihren
Anruf.

Telefon: 4576
Mobil: 0174 / 95 80 113

Kirchengemeinden

Gemeindeausschuss St. Anna Kuhardt
Kein Präsenzgottesdienst am 13.03.2021 in Kuhardt
Entgegen der Veröffentlichung im letzten Kirchenzettel findet am 
13.03. kein Präsenzgottesdienst in Kuhardt statt.
Absage von Präsenzgottesdiensten
Aufgrund der noch hohen Inzidenzzahlen im Landkreis GER werden 
die Präsenzgottesdienste in der Kirchengemeinde Hl. Theodard Rülz-
heim weiterhin ausgesetzt. Das hat der Pfarreirat in seiner letzten 
Online-Zusammenkunft am 24.02.2021 entschieden. Wenn sich die 
Lage spürbar verbessern sollte, ist geplant, evtl. wieder am Wochen-
ende 20./21. März mit Präsenzgottesdiensten zu beginnen, vorerst 
aber nur in jeweils 2 Gemeinden und Kirchen. Das Livestreamingan-
gebot aus Leimersheim bleibt aber weiter bestehen.
Gottesdienst-Livestream aus Leimersheim am 14.03.2021 (09:00 
Uhr) - Feier 60-jähriges Priesterjubiläum
Am vierten Sonntag in der Fastenzeit findet der nächste Livestream 
vom Gottesdienst aus Leimersheim statt. Zugang erfolgt entwe-
der über https://www.pfarrei-ruelzheim.de/aktuelles.html oder über 
https://www.messdiener-leimersheim.de/. Gefeiert wird dabei das 
diamantene (60-jährige) Priesterjubiläum von Pfr. Boltz aus Leimers-
heim, der auch Zelebrant des Gottesdienstes sein wird. Bitte beach-
ten, dass der Gottesdienst bereits um 09.00 Uhr beginnt.
Jahresinfo 2020: Pfarrgemeinde St. Anna stellt sich vor
Auch für das Kalenderjahr 2020 wird eine Jahresinfo veröffentlicht. 
Diese beinhaltet Berichte über die kirchlichen Feste + Feiern sowie 
über die Aktivitäten + Veranstaltungen der diversen Gruppierungen in 
der Gemeinde St. Anna im Jahr 2020. Das Heft ist eine Zusammenfas-
sung des kirchlichen Lebens und der Beiträge der Kirchengemeinde 
am Dorfgeschehen und an der Dorfgemeinschaft.
Gestaltet und veröffentlicht wird die Jahresinfo dabei federführend 
vom Gemeindeausschuss St. Anna unter dankenswerter Mithilfe ver-
schiedener ehrenamtlich tätiger Personen. Die Verteilung der Hefte 
erfolgt bis Mitte/Ende März 2021 an alle Haushalte der Gemeinde 
Kuhardt.
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Der 5-Punkte-Plan, den der Landkreis Germersheim entwickelt und 
dem Land vorgeschlagen hat, sieht vor, die Sicherheit an Schulen 
dadurch zu erhöhen, dass sich die Schülerinnen und Schüler regel-
mäßig zweimal pro freiwillig Woche selbst testen. Dies ist ein in Rhein-
land-Pfalz einmaliges Projekt, welches sehr zügig umgesetzt wird. 
Die Premiere fand am heutigen Montag um 8 Uhr in der Grundschule 
Ottersheim statt. Unter den Augen des Deutschen Roten Kreuzes und 
nach Anleitung von Rektorin Sigrid Schwab, durften die Grundschul-
Kinder, die am Montagmorgen die Notbetreuung aufgesucht hatten, 
erstmals in Eigenregie einen Corona-Schnelltest durchführen. Ziel ist 
es, im Laufe dieser Woche noch an mindestens einer Pilotschule pro 
Verbandsgemeinde dieses freiwillige Testangebot einzuführen und 
dann möglichst rasch für alle Grundschulen im Landkreis Germersheim 
verfügbar zu machen. „Wir haben gesehen, dass es die Kinder nach 
Anleitung sehr gut verstehen und Spaß daran haben, den Corona-
Schnelltest durchzuführen. Das DRK hat hier eine exzellente Vorarbeit 
geleistet und gemeinsam mit den Schulen einen Test-Ablauf verein-
bart, der sich bereits bei der Vorpremiere als optimal erwiesen hat. Auf 
dieser Basis wollen wir jetzt sukzessive und schnell das Testangebot 
ausweiten.“ Für Dr. Fritz Brechtel, Landrat des Landkreises Germers-
heim, sind wöchentlich zwei Schnelltests an den Schulen ein wichtiger 
Baustein im Rahmen seiner 5-Punkte-Strategie, mit der es ermöglicht 
werden soll, die Schulen im Landkreis Germersheim rasch wieder zu 
öffnen. Die Tests werden im vorderen Naseninnenbereich abgestrichen 
und von den Kindern selbst durchgeführt. Sigrid Schwab, Leiterin der 
Grundschule in Ottersheim, lud die Kinder zu diesem Selbstversuch 
in Form eines Experiments ein und unterstützte, wenn es irgendwo 
klemmte. Die 15-minütige Wartezeit nach dem Test und vor Anzeige 
des Testergebnisses, durften die Kinder im Pausenhof verbringen. 
Wäre ein Test positiv ausgefallen – alle Kinder wurden negativ getes-
tet – so wäre das betroffene Kind achtsam aus der Gruppe genom-
men worden. Die Eltern wussten für diesen Fall Bescheid und blieben 
für die Schule erreichbar. Schuldezernent Christoph Buttweiler über 
das Testkonzept: „Die vorliegenden Corona-Schnelltests sind dafür 
geeignet unter Anleitung von geschultem Personal, wie zum Beispiel 
Lehrkräften oder Eltern, von den Kindern selbst durchgeführt zu wer-
den. Zum Start ist eine private Testung noch nicht möglich, deswegen 
finden die Schnelltests derzeit ausschließlich in den Schulen – meist 
in den Sporthallen – statt.“ Auch Landrat Brechtel ist überzeugt, dass 
das Prinzip für Sicherheit sorgt: „Die Erfahrung, die andere Länder 
oder Kommunen mit einem Schnelltest-Konzept gemacht haben 
bestätigt, dass es mit einem breit aufgestellten Testangebot gelingen 
kann die Lage sicherer zu machen - und dabei helfen, die Schulen 
schnellstmöglich wieder in den Präsenzunterricht zu überführen. Bei 
der Schulaufsichtsbehörde haben wir die Genehmigung zu dieser 
Vorgehensweise vor einigen Tagen angefragt. Wir hoffen, dass diese 
Woche noch die finale Zusage kommt. Dann können wir möglichst 
bald allen Schulen im Kreis diese Tests anbieten. Die Lehrkräfte und 
das gesamte Schulpersonal erhalten außerdem ein rasches Impfan-
gebot. Zusätzliche Impfdosen, auch für die weiterführenden Schulen, 
wurden vom Land in dieser Ausnahmesituation bereits zugesagt. Mit 
beiden Maßnahmen erhöhen wir deutlich die Sicherheit an unseren 
Schulen, Dies ist die beste Voraussetzung, damit unsere Schulen bald 
wieder geöffnet werden können. Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die bei diesem für unsere Kinder so wichtigen Projekt so engagiert 
mitmachen.“

Aktion „Saubere Landschaft“  
am 20. März 2021 ist abgesagt

Aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen im Landkreis Ger-
mersheim und dem vermehrten Auftreten von Mutationen ist die 
jährlich im Frühjahr stattfindende „Umweltsammlung“ im Landkreis 
Germersheim abgesagt. „Ich danke allen, die mit ihrem Einsatz hier 
ehrenamtlich Bürger- und Gemeinsinn bewiesen hätten. Doch der 
Schutz der Gesundheit steht über allem. Daher sagen wir die Aktion in 
diesem Frühjahr ab“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. Ob und wann die 
Aktion nachgeholt wird bzw. wieder stattfinden kann, wird situations-
bedingt entschieden.

mitteilungen anderer Behörden

Die Kreisverwaltung informiert
Landkreis Germersheim weiterhin mit hohen 

Inzidenzzahlen:
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert
Die seit der letzten Woche im Landkreis Germersheim gültigen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie werden bis einschließlich 14. 
März verlängert. Nach Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen 
Ministerium für Gesundheit, dem Bildungsministerium sowie der 
Dienstaufsichtsbehörde ADD, wurde dies per Allgemeinverfügung 
der Kreisverwaltung angeordnet. Hintergrund ist die bundes- und 
landesweite Vorgabe, dass bei einer Inzidenz über 100 kein Raum 
für weitere Lockerungen besteht und entsprechende Vorkehrungen 
zum gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung zu treffen sind. Die 
Maßnahmen im Landkreis Germersheim haben sich gegenüber der 
bereits geltenden Allgemeinverfügung nicht wesentlich geändert und 
beinhalten nach wie vor eine verschärfte Maskenpflicht an ausgewie-
senen Plätzen innerhalb des Kreises sowie eine Ausgangssperre für 
die Zeit von 21 bis 5 Uhr. Alle Schulen, auch die fünften und sechsten 
Klassen, bleiben weiterhin im Fernunterricht. Die seit 1. März gülti-
gen Lockerungen bleiben bestehen. Die vom Land angekündigten 
und vorgesehenen Ausweitungen und Lockerungsschritte gelten nicht 
für den Landkreis Germersheim. Dies hat Landrat Dr. Fritz Brechtel 
im Rahmen einer Pressekonferenz zur Corona-Lage im Landkreis am 
gestrigen Donnerstag nochmals bekräftigt - und dabei an die Bürger 
im Kreis appelliert: „Ich weiß, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern 
viel zumuten müssen. Wir alle möchten möglichst bald wieder soweit 
machbar unser normales Leben wieder genießen. Aber wir dürfen 
jetzt nicht leichtsinnig werden. Durch die in den nächsten Wochen in 
größeren Mengen zur Verfügung stehenden Impfstoffe, die alle sehr 
gut wirken sowie Selbsttests, wird die Sicherheit deutlich verbessert 
werden. Im Namen des Gesundheitsschutzes bitte ich Sie herzlich, 
die beschlossenen Maßnahmen konsequent zu befolgen. Dies ist die 
beste Voraussetzung zur Senkung der Inzidenz und damit für baldige 
Lockerungen.“ Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Land-
kreises in die wieder geöffneten Schulen gehen, können dies tun. Auf 
Anfrage teilte die Schulaufsichtsbehörde mit, dass es keine rechtliche 
Möglichkeit gibt, dies zu verhindern. Für Sie und für alle gilt jedoch 
der Hinweis, penibel auf die geltenden Hygienebestimmungen zu ach-
ten und Abstand zu anderen Menschen zu halten. Landrat Brechtel: 
„Wir werden konsequent die Corona-Pandemie bekämpfen. Neben 
den bereits geltenden Maßnahmen werden in wenigen Tagen Corona-
Schnelltests an Grundschulen eingeführt, die unter Anleitung von Kin-
dern selbst durchgeführt werden können. Das gesamte Personal an 
Schulen und Kitas im Kreis Germersheim soll zudem rasch geimpft 
werden. Diesbezüglich wurde das Ministerium bereits um zusätzliche 
Impfdosen angefragt. All die genannten Maßnahmen sind Teil einer am 
gestrigen Abend vorgestellten Fünf-Punkte-Strategie im Kreis Ger-
mersheim, mit der die Infektionsketten unterbrochen und die Pande-
mie eingedämmt werden soll. Landrat Brechtel ist sich der immensen 
Herausforderung, die die Menschen im Landkreis Germersheim stem-
men müssen, bewusst: „Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen 
’coronamüde’ sind und dass die Geduld und die Einsicht bei den Men-
schen abnimmt. Es gibt viele Fragen und auch immer wieder Punkte, 
die auf Unverständnis stoßen. Wir versuchen daher noch umfassen-
der zu informieren und denken gerade über weitere Formate nach, 
wie wir weiter Transparenz schaffen können, um den Bürgerinnen und 
Bürger die Hintergründe für unser Handeln und unsere Entscheidun-
gen verständlich zu machen.“ Stand heute sind im Landkreis 404 Fälle 
von Corona-Infektionen bekannt. Zu etwa 95 Prozent sind dabei im 
Kreis wohnende Bürgerinnen und Bürger betroffen. Das Infektionsge-
schehen erstreckt sich über das gesamte Kreisgebiet. Ansteckungen 
gibt es insbesondere im familiären Rahmen sowie an den Arbeitsplät-
zen. Dort, wo es keine Möglichkeit gibt im Homeoffice zu arbeiten, 
sollten daher verstärkt die Hygienebedingungen eingehalten und vor 
allen Dingen medizinische Masken getragen werden. Landrat Brech-
tel macht trotz der Lage Hoffnung und zeigt sich zuversichtlich: „Wir 
erhalten in Kürze vermehrt Impfstoff. Außerdem haben wir das Land in 
mehreren Punkten um Unterstützung angefragt. Ab nächster Woche 
werden wir bereits an Pilotschulen erste Corona-Selbsttests durch-
führen. Wenn wir uns jetzt noch eine Weile diszipliniert verhalten, noch 
einmal dieser Pflichtaufgabe stellen und die Herausforderung anneh-
men, dann ist dies die beste Voraussetzungen für künftige Lockerun-
gen – davon bin ich fest überzeugt.“

Gelungener Start für Corona-Selbsttests an 
Grundschulen:

Kinderleicht, schnell und sicher
Trotz aktuell hoher Inzidenzzahlen, sollen die Schulen im Landkreis 
Germersheim bald geöffnet werden können. 
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Abhol- und Lieferservices Südpfälzer  
Gastronomen und Erzeuger

Nach Vorgabe der Landesregierung besteht bei einer Inzidenz über 
100 kein Raum für weitere Lockerungen. Dies bedeutet weiterhin Ein-
schränkungen in unserer Gastronomie. Für alle, die unsere Betriebe 
unterstützen und nicht auf ein leckeres Essen verzichten wollen, bie-
ten viele Restaurants weiterhin einen Abhol- und Lieferservice an. Der 
Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. weist erneut auf die 
Abhol- und Lieferdienste hin. Auf der Webseite https://www.sued-
pfalz-tourismus.de/aktuelles/hinweise-zum-corona-virus/abhol-und-
lieferservices.html gibt es eine Übersicht der Gastronomiebetriebe 
und Erzeuger in der Südpfalz, die aktuell Bestellungen online oder 
telefonisch entgegen nehmen und einen Abhol- und/oder Lieferdienst 
anbieten. Die Liste ist auch über die Seite der Kreisverwaltung www.
kreis-germersheim.de/coronavirus verlinkt. Auch auf der Facebook-
seite des Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. https://
www.facebook.com/SuedpfalzTourismus/
werden aktuelle kulinarische Angebote beworben. Die Hofläden in der 
Südpfalz haben nach wie vor geöffnet. Eine Übersicht gibt es unter 
www.suedpfalz-tourismus.de oder in der Einkaufsbroschüre „Hoflä-
den und Winzer in der Südpfalz“. Diese ist kostenlos erhältlich beim 
Südpfalz-Tourismus e.V., info@suedpfalz-tourismus.de. Mitgliedsbe-
triebe im Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V., die einen 
Abhol- und Lieferservice anbieten und bislang noch nicht gelistet sind, 
können ihr Angebot gerne per E-Mail an info@suedpfalz-tourismus.
de senden.

Land erfüllt Forderungen des Landkreises:
Mehr Impfstoff, mehr Selbsttests in Schulen und mehr Kontrollen
Dr. Fritz Brechtel, Landrat für den Landkreis Germersheim, hatte 
aufgrund der hohen Inzidenzwerte in einem 5-Punkte-Plan weitere 
Unterstützung vom Land gefordert. Auf das Drängen des Landrats hat 
Mainz reagiert und wird den Landkreis zumindest in einigen wichti-
gen Bereichen unterstützen. Landrat Brechtel: „Das Land hat zuge-
sagt, uns rasch fast 6.000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung zu 
stellen, um die Bürgerinnen und Bürger bei uns noch schneller vor 
den Gefahren einer Infektion zu schützen. Das ist eine gute Nachricht. 
Denn damit ist es möglich, Menschen aus den Risikogruppen 1 und 
2 deutlich früher zu impfen, als bisher vorgesehen war. Das Land wird 
die zusätzlichen Impftermine den betreffenden Personen baldmög-
lichst zusenden.“
Im Impfzentrum in Wörth bereitet man sich auf eine schnelle Auswei-
tung der Impftermine vor. Schon in Kürze wird seitens des Landes 
die Anzahl der Impfungen, die täglich terminiert werden können, um 
die zusätzlichen und zugesicherten Impfdosen ansteigen. Vor Ort 
hat man sich an die geforderte Agilität bereits gewöhnt, wie Brechtel 
berichtet: „Die Impfkoordination in Wörth lebt seit Öffnung der Einrich-
tung damit, auf die Zuweisung der Impfdosen flexibel zu reagieren. 
Wenngleich die kurzfristige Erhöhung eine weitere Kraftanstrengung 
erfordert weiß ich, dass die engagierten Mitarbeitenden vor Ort auch 
diese Herausforderung stemmen und ihr Bestes geben werden.“ Auch 
das Testkonzept an Schulen erhält die grundsätzliche Zustimmung 
des Landes. Nach einem ersten Testlauf für Corona-Schnelltests an 
Grundschulen ist mit der Unterstützung aus Mainz nun eine weitere 
wichtige Säule im 5-Punkte-Plan des Landkreises, erfüllt, die zu einer 
schnellen Senkung der Inzidenzzahlen beitragen soll. Viele Schulen 
haben bereits zugestimmt. Möglichst rasch soll auf freiwilliger Basis 
an allen Grundschulen durch regelmäßige Selbsttests der Schülerin-
nen und Schüler eine erhöhte Sicherheit erreicht werden - ein wichti-
ger Baustein, um an Grundschulen schnell wieder Präsenzunterricht 
anbieten zu können.
Aus dem Innenministerium wurde zudem zugesichert, dass künftig 
mehr Polizeistreifen im Landkreis die Einhaltung der hier geltenden 
Corona-Regeln kontrollieren. Über diese Unterstützung freuen sich 
insbesondere die Ordnungsämter vor Ort, da vielfach Verstöße gemel-
det und beklagt wurden. Leider gab es jedoch keine Zusage, auch 
Lehrkräfte und Schulpersonal der weiterführenden Schulen rasch zu 
impfen, was Landrat Brechtel und Schuldezernent Buttweiler aus-
drücklich bedauern. „Wir hätten sehr gerne durch das Impfen von 
Lehrkräften und Schulpersonal der weiterführenden Schulen auch 
hier eine größere Sicherheit hergestellt. Das Land hat hierzu allerdings 
erklärt, dass es dieser Forderung nicht nachkommen kann, weil sie 
der Impfverordnung des Bundes widerspreche.“ Landrat Brechtel wei-
ter: „Wir wissen, dass dies in Baden-Württemberg und auch in Frank-
reich anders gehandhabt wird. Deshalb werden wir diese Forderung 
aufrechterhalten. Die Listen, die bereits von den Schulen bereitgestellt 
wurden, werden wir gut verwahren für den Fall, dass sich eine neue 
Chance zur Impfung ergibt. Nach uns vorliegenden Informationen 
sollen vermehrt Impfstoffmengen kommen, sodass bald auch die 
Hausärzte mit Ihren Praxen in das Impfgeschehen aktiv eingebunden 
werden können. Dies kann uns für die kommenden Wochen Hoffnung 
geben. Wir werden auch weiterhin konsequent am Bekämpfen der 
Pandemie arbeiten. “

Neue Erkenntnisse über Infektionen  
im Landkreis : Ansteckungsorte identifiziert

Das Gesundheitsamt im Landkreis Germersheim hat seine Nach-
verfolgung von Infektionswegen intensiviert und akribisch ermittelt, 
wo die meisten Ansteckungen der vergangenen Tage erfolgt sind. 
Neben Infektionen in familiärer oder beruflicher Umgebung haben 
die Nachforschungen interessante Ergebnisse zu Tage gefördert, die 
mit etlichen Regelverstößen einhergehen. Landrat Dr. Fritz Brechtel 
berichtet: „Es gibt zahlreiche Hinweise, dass Infektionen vor oder in 
Schnellimbissen, bei Lieferdiensten oder auch in und vor allen Dingen 
vor Supermärkten erfolgt sind. Ein kurzes Gespräch mit Bekannten 
vor dem Supermarkt, ohne Maske und ohne Mindestabstand kann 
schon genügen, um sich zu infizieren. Insbesondere bei der hochan-
steckenden britischen Variante.“ Die Kreisverwaltung appelliert daher 
an die Menschen im Landkreis, sich unbedingt an die Einhaltung der 
Mindestabstände und der Maskenpflicht zu halten. Insbesondere die 
Plätze vor Märkten, beim Straßenverkauf oder an vielen öffentlichen 
Plätzen innerhalb des Landkreises sind mit einer Maskenpflicht ver-
sehen. Dazu Landrat Brechtel: „Ich weiß, dass die Entbehrungen hart 
sind. Gerade für die Menschen in unserem Landkreis. Wir müssen 
aber diese Strecke nochmals gemeinsam gehen und uns diszipliniert 
an die Regeln halten. Je sorgsamer wir damit umgehen, desto schnel-
ler gelingt es uns, die Inzidenzen wieder zu senken. Davon bin ich fest 
überzeugt.“ Der Kreis hat in diesen Tagen verstärkte Kontrollen ange-
kündigt. Dafür hat das rheinland-pfälzische Innenministerium zugesi-
chert, zusätzliche Polizeistreifen im Landkreis einzusetzen. 

Informationen zum Verbrennen  
pflanzlicher Abfälle

Die untere Abfallbehörde der Kreisverwaltung weist darauf hin, dass 
das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen, wie etwa Baum- und 
Strauchschnitt nur im Ausnahmefall erlaubt ist, und dann auch nur 
unter strengen Bedingungen (Landesverordnung über die Verbren-
nung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen).
In Hausgärten und innerorts besteht ein grundsätzliches Verbren-
nungsverbot. Auch im Außenbereich hat die Verwertung von pflanz-
lichen Abfällen Vorrang. Hier dürfen pflanzliche Abfälle nur dann 
verbrannt werden, wenn keine zumutbare Verwertungsmöglichkeit 
besteht. In diesem Fall sind jedoch wichtige Regeln zu beachten, 
die der Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle 
außerhalb von Beseitigungsanlagen zu entnehmen sind. Die Verord-
nung kann nur Anwendung finden, wenn die Pflicht zur Verwertung 
nicht besteht, d.h. eine Verwertung weder technisch möglich oder 
wirtschaftlich zumutbar ist; dies kann z.B. bei Pflanzenkrankheiten der 
Fall sein. Die Verbrennung pflanzlicher Abfälle ist zuvor beim zustän-
digen Ordnungsamt anzuzeigen. Wer sich nicht an die gesetzlichen 
Regelungen hält riskiert ein Bußgeld. 

ende des redaktionellen teils

Frauen in der Kommunalpolitik 
stärken die örtliche Gemeinschaft!

In den kommunalen Räten im Land beträgt der Frauenanteil 22 Pro-
zent. In den 2261 Ortsgemeinden gibt es 290 Bürgermeisterinnen. 
Beim kommunalen Ehrenamt sind Frauen unterrepräsentiert. Auch 
wenn die Gründe hierfür sehr unterschiedlich sind, ist es gerade für 
Frauen nach wie vor besonders schwierig, Beruf und Familie so zu 
vereinbaren, dass zudem noch die erforderliche Zeit für ein kommu-
nales Ehrenamt besteht. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, 
dass es durchaus möglich ist, einen Teil von Präsenzterminen als 
Online-Besprechung kürzer, sachlicher und effektiver zu gestal-
ten. Wenn es uns gelingt, hieran weiter anzuknüpfen, haben wir die 
Chance, die Kommunalpolitik für mehr Frauen attraktiver zu machen. 
Denn ob Mobilitäts- oder Umweltkonzept,
Gestaltung des Ortskerns oder Schaffung von Wohnraum und Spiel-
plätzen, die Themen der Kommunalpolitik sind sicher für Frauen und 
Männer gleichermaßen interessant.
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Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser von Schott Zwiesel im Wert von € 14,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der 
Vorteilsnummer 1089572
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Ge-
tränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/
service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, 
Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung 
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q TOP PREIS-LEISTUNG Guter Wein hat seinen Preis, 
muss aber nicht teuer sein. Wir bieten faire Preise 
und regelmäßig attraktive Kundenvorteile.

€

Primitivo aus Süditalien

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 98,46 nur €  4990

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt

SIE SPAREN

49%
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Suche Mähwiesen zu Kauf oder Pacht
Wiesenheu in Rund- oder Quaderballen oder ab Wiese

Tel. 0171 5698626

06502 
9147-0ABSCHIED nehmen

Rheinstraße 108
76185 Karlsruhe
Tel. 0721 56590 0
www.grafhardenberg.de

FordStore
AUTOHAUS
GRAF HARDENBERG GMBH

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht 
Bestandteil des Angebotes.
¹ Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgaran-
tie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.-5. Jahr bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: 
Ford-Werke-GmbH), kostenlos. ² Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Kuga mHEV 
oder Puma mHEV Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevor-
zugten Ford Händlers sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. 
ggf. Aktivierung muss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebe-
dingungen. ³ Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. 
Gültig bei verbindlicher Kundenbestellung und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel 
nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. ⁴ Gilt für einen Ford Puma Cool & Connect 1,0-l-EcoBoost-Hybrid-Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schalt-
getriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM, Unser Aktionspreis inkl. Überführungskosten): 18.790,- €, Laufzeit: 
36 Monate, Gesamtlaufleistung: 30.000 km, Sollzinssatz p.a. (fest): 0,00 %. Effektiver Jahreszins: 0,00 %, Anzahlung: 
0,- €, Nettodarlehensbetrag: 18.790,- €, Gesamtbetrag: 18.790,- €, 35 Monatsraten à 199,- €, Restrate: 11.845,- €  
⁵ Gilt für einen Ford Ford Kuga Cool & Connect, 5-Türer 2,0-l-EcoBoost-Hybrid (MHEV) 110kW (150 PS), 6-Gang-Schalt-
getriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM, Unser Aktionspreis inkl. Überführungskosten):27.990,- €, Laufzeit: 
36 Monate, Gesamtlaufleistung: 30.000 km, Sollzinssatz p.a. (fest): 0,00 %. Effektiver Jahreszins:0,00 %, Anzah-
lung: 0,- €, Nettodarlehensbetrag: 27.990,- €, Gesamtbetrag: 27.990,- €, 35 Monatsraten à 349,- €,Restrate: 15.627,- € 
* Gilt nur für Privatkunden beim Kauf eines Neuwagens mit Mild-Hybrid-Motor bis 31.03.2021. 

HYBRID  
FAHREN UND 

SPAREN

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFas-
sung): Ford Kuga Cool & Connect: 4,5 (innerorts), 4,1 (außerorts), 4,3 (kombiniert); CO2-Emis-
sionen: 112 g/km (kombiniert). Ford Puma Cool und Connect: 5,2 (innerorts), 3,9 (außerorts), 
4,3(kombiniert); CO2-Emissionen: 99 g/km (kombiniert).

FORD KUGA +  PUMA MILD-HYBRID  ZU TOP- 
KONDITIONEN + 5 JAHRE GARANTIE KOSTENLOS ¹.

FORD KUGA COOL &  
CONNECT       

Induktive Ladestation für mobileEndgeräte 
(nach QI-Standard,Kompatibilität abhängig 
vom Endgerät),Außenspiegel, zusätzlich 
elektrischanklappbar, MyKey-Schlüsselsys-
tem(individuell programmierbarerZweit-
schlüssel), Tür Kindersicherung,elektrisch, 
Park-Pilot-System vorn und hinten 

 
Günstig mit  
35 monatl. Finanzierungsraten von 

€ 349,-
1,2,3,5

Unser Aktionspreis: 27.990,- €
inkl. Überführungskosten

FORD PUMA COOL &  
CONNECT       

Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und 
LED-Abblendlicht, Ford MegaBox, Kom-
fortsitze vorn, Lenkrad 3-Speicher-Design, 
Geschwindigkeitsregelanlage, Ford SYNC 
3 Light mit AppLink, 8“-Touchscreen
 

 
Günstig mit  
35 monatl. Finanzierungsraten von 

€ 199,-
1,2,3,4

Unser Aktionspreis: 18.790,- €
inkl. Überführungskosten

GESCHENKT!  
Moovi Mini E-Scooter  
im Wert von 699,- €*

76870 Kandel · Elsässer Str. 40 · Tel. 07275-236976870 Kandel · Elsässer Str. 40 · Tel. 07275-2369
www.getto-kandel.de

T Ü R E N  ·  F E N S T E R 
S O N N E N S C H U T Z

JETZT!

FRÜHJAHRS-AKTION 
               auf Haustüren, Markisen  

und Insektenschutz

FRÜHJAHRS-AKTIONFRÜHJAHRS-AKTIONFRÜHJAHRS-AKTIONFRÜHJAHRS-AKTION
Gell, do gugsch?!

FRÜHJAHRS-AKTION
             25 %und Insektenschutz

Machen Sie JETZT!
Machen SieMachen Sie

Ihr Zuhause schön!

Haustüren · Markisen · Insektenschutz · Fenster · Rollläden und Zubehör  
Sektionaltore · Reparaturen und Wartungs-Service

www.wittich.deBesuchen Sie uns!

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien

onlineonlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!



Rülzheim - 30 - Ausgabe 10/2021

JOBS 
IN IHRER REGION

Die kommunale Kindertagesstätte Druslachpiraten 
 in Lingenfeld hat eine Stelle für ein  

Freiwilliges Soziales Jahr über den IB  
(Internationalen Bund) in Kaiserslautern zu vergeben.

Zu besetzen wäre die Stelle zum 01.09.2021.

Wir wünschen uns: 
Eine/n engagierte/n, aufmerksame/n und 

verantwortungsbewusste/n
Schülerin oder Schüler,

die/der Spaß an der Arbeit mit Kindern hat, 
einen pädagogischen Beruf kennenlernen möchte  

und gerne immer wieder etwas Neues entdecken will.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt 
an die Kindertagesstätte:

Frau Stefanie Kramer, Tel.: 0 63 44 - 93 62 59
Kita Druslachpiraten 

Marie-Juchacz-Str. 23, 67360 Lingenfeld
Druslachpiraten@Lingenfeld.de 

Freie FSJ-Stelle 

STELLENAUSSCHREIBUNG

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Jockgrim (Kreis Germersheim) ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

eines Mitarbeiters (w/m/d) 
im Bereich Schulverwaltung, 

Kindertagesstätten und 
Heimatpflege

in Vollzeit zu besetzen.
Sind Sie interessiert? Dann entnehmen Sie 
bitte detaillierte Informationen zu den 
Stellenausschreibungen den Internetseiten 
der Verbandsgemeinde Jockgrim 
(www.jobs.vg-jockgrim.de).

 
Die Verbandsgemeinde Jockgrim  

(Kreis Germersheim)  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Hochbauingenieur/
Architekten  

als Sachbearbeiter (m/w/d)
in Vollzeit 

in unbefristetem Beschäftigungsverhältnis.

Sind Sie interessiert? Dann entnehmen Sie bitte  
detaillierte Informationen zu der Stellenausschrei-
bung den Internetseiten der Verbandsgemeinde  
Jockgrim (www.jobs.vg-jockgrim.de).

Neue Stelle gesucht? 
Ein Blick in unseren Stellenmarkt unter 
jobs-regional.de bringt Sie weiter!

IMMoBILIEn Welt

06502 
9147-0

Suche Grundstück zur Pferdehaltung 
zum Kauf oder Pacht, es wird alles sauber und 

instand gehalten, Herstellungs- und Reparaturarbeiten  
werden professionell erledigt.

Gerne alles anbieten: 0162/2577520

Verkaufen Sie Ihr Haus JETZT! 
Zurzeit erhalten wir über 50 Kaufanfragen pro Haus.

Mit dem richtigen Verkaufskonzept Höchstpreise erzielen.
Wir verlieben Menschen in Immobilien.

Lau & Partner Immobilien GbR, Jockgrim, 07271-959950

Suche zum Kauf kl. Eigentumswohnung od. Apartment,
ca. 50 – 70 qm, in Ottersheim oder Umgebung
(Landkreis Germersheim und südl. Weinstraße).
Tel. 06348 / 923111 oder 0174 / 6827625

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Clean Bär Autowäsche
bei.

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Gillet-Baustoffe GmbH
bei.

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Rülzheim

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Von groß bis ganz klein.
In Ihrem Mitteilungsblatt  
werden Sie fündig!

Anzeigenannahme: 06502 9147-0
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

(m/w/d)

Wir suchen für das Wohnheim in Wörth und die  
Außenwohnstätte in Maximiliansau

• Heilerziehungspfleger (m/w/d)

• Erzieher (m/w/d)

• Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

oder vergleichbare Berufe

in Voll- und Teilzeit.

Näheres erfahren Sie auf unserer Homepage
www.lebenshilfe-ger.de

Kreis Germersheim

Stellenausschreibung
Die Stadt Kandel sucht eine 

Reinigungskraft (m/w/d)  
für das Kulturzentrum (Schülerhort).

Die Stelle soll ab 15.07.2021 besetzt werden und ist zunächst 
befristetet für ein Jahr mit der Aussicht auf unbefristete Über-
nahme.

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von 19,25 Stunden. 
Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) Anwendung. Die Vergütung erfolgt nach 
Entgeltgruppe 2. Ebenso werden die im öffentlichen Dienst 
üblichen Sozialleistungen gewährt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie erfahren in der 
Objektreinigung und eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt 
sowie zuverlässig, engagiert und belastbar sind.

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung bis spätestens 02.04.2021 mit den üblichen 
Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel – Personalamt – 
Gartenstraße 8, 76870 Kandel
oder gerne per E-Mail an personalamt@vg-kandel.de

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Herr Dries, Tel.: 0151/12148819, 
zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Spei-
cherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdaten-
schutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfah-
rens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir 
bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen. Im Zusam-
menhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

(m/w/d)
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Stellenausschreibung
 
Die Ortsgemeinde Winden sucht für ihre Kindertagesstätte  
„Im Storchennest“

eine FSJ-Kraft (Freiwilliges Soziales Jahr)  
für das Jahr 2021/2022. 

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß bei der 
Arbeit mit Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwick-
lung und die Pflege der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für 
Sie selbstverständlich sein.

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung bis spätestens 31.03.2021 mit den üblichen Unterla-
gen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) gerne auch per  
E-Mail: ilona.stiefermann@vg-kandel.de oder an

Verbandsgemeinde Kandel – Personalamt –
Gartenstraße 8 · 76870 Kandel

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Frau Stiefermann, 
Tel. 07275/960206, zur Verfügung. 

Reichen Sie bitte keine Originalunterlagen ein und verzichten Sie auf 
Bewerbungsmappen, Hüllen und etc., da die Bewerbungsunterlagen 
nicht zurückgesandt werden.

Zuverlässige 
Reinigungskraft (m/w/d)
für ein Objekt in Bellheim 
zum 01.04.21 in Teilzeit gesucht.
Mo. - Do. ab 16 Uhr für 2,5 Std.; Fr. ab 16 Uhr für 3,5 Std.;
Sa. ab 12 Uhr für 1,5 Std.

übertarifliche Bezahlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
Tel. 07272 7000 148 oder unter info@goedecker.de

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen
und suchen baldmöglichst eine

Reinigungskraft (m/w/d)
in Teilzeit/Vollzeit

für unser Objekt in Wörth am Rhein.

Die Arbeitszeiten sind wie folgt:

Mo.-Fr. von 04:15 Uhr bis 8:45 Uhr 
Sa. von 05:00 bis 08:00 Uhr

Ein Fahrzeug für die Fahrt zu unseren Objekten 
wird Ihnen zur Verfügung gestellt.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz,
eine verantwortungsvolle Tätigkeit und

eine leistungsgerechte Vergütung.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben,
dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung:

                 Filiale:
                 Mittelwegring 3+ 5
                 76751 Jockgrim
                 0 72 71 / 80 71

  Clean „Die Raumpflege“ GmbH
  Siemensallee 84
  76187 Karlsruhe
  07 21 / 1 20 83 60   oder 

bewerbung@clean-dieraumpflege.de
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Im Riegel 8  |  Herxheim  |  Tel. 0 72 76 9 50 21  |  schuh-hanss@gmx.de

SchuhHanss

Wir sind wieder für Sie da!

Fachanwältin für Familienrecht
RAin Mag. rer. publ. Camilla Korte 
Familienrecht, insbesondere:
Scheidungen, Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt,
Zugewinnausgleich, Sorgerecht, Umgangsrecht,
nichteheliche LG

Fachanwaltskurs Arbeitsrecht
RA Michael Korte 
Arbeitsrecht, Erbrecht (Testamente),
Verkehrsunfälle (Zivil- und Strafrecht),
Vertragsrecht, Mahnverfahren,
Mietrecht

R E C H T S A n W A L T S K A n Z L E I  Korte & Korte
Germersheimer Straße 148 - 67360 Lingenfeld

Telefon 0 63 44 / 93 94 92 - Fax 0 63 44 / 93 94 09
www.rechtsanwaelte-korte.de - rechtsanwaltkorte@freenet.de

Hausbesuche ohne zusätzliche Kosten

seit

25
Jahre

n

Termine auch  im Lockdown!

Die Parteien sind für die Inhalte ihrer Wahlwerbung selbst veranwortlich.

WER MALU DREYER 
WILL, MUSS SONNTAG 
SPD WÄHLEN!

Großküche von der Bärenklause  
zu verkaufen – ideal für Vereine

Großgeräte in Edelstahl, voll funktionstüchtig, 
professionell gereinigt, Selbstabbau

Telefon 0152 345 86201

GARTENSERVICE  
Gärtner bietet an:

Baum-, Sträucher-, Heckenrückschnitte, Rodungen, Fällungen etc.
Alle Gartenarbeiten mit Abtransport.

Bin flexibel und zuverlässig, kurzfristige Termine möglich.
Telefon: 0178 / 6 96 15 17 #

#

> Für den Inhalt der Wahlwerbung sind ausschließlich die Parteien verantwortlich.<

Iliumquodiss uumum umumum umumum re re  re prepudis cus ne volorest, volum incipsape nulparum faccull acerspe 
rovidelias nati iunt rem conse con provide voloremqui necatus.Sedit pra qui delit eat faccus most inulpa pro ipsusa viti alit aut lautecae nus 

que pliquiat voluptati cusam untias sedigni taturibus, opta estia conecabo. Ic te dolum eaqui corionet que ipsus, nobisim olorest ab inimus, sint.
Ximinci enihillam volest que vellia core sanim aut ero idel maximus ex errovit ibusand aectium unt dem accae eventiur arum arumeni molec-tate et odit landerrum, ab inus volla volorum net dessi sitatis aut es asime lautecae nus que pliquiat voluptati cusam untias sedigni taturibus, opta estia

Iliumquodiss uumum umumum umumum re re  re prepudis cus ne volorest, volum incipsape nulparum faccull acerspe 
rovidelias nati iunt rem conse con provide voloremqui necatus.Sedit pra qui delit eat faccus most inulpa pro ipsusa viti alit aut lautecae nus que pliquiat voluptati cusam untias sedigni taturibus, opta estia conecabo. Ic te dolum eaqui corionet que ipsus, nobisim olorest ab inimus, sint.

Ximinci enihillam 

volest que vellia core sanim aut ero idel maximus ex errovit ibusand aectium unt dem accae eventiur arum arumeni molec-tate et odit landerrum, ab inus volla volorum net dessi sitatis aut es asime lautecae nus que pliquiat voluptati cusam untias sedigni taturibus, opta estia conecabo. Ic te dolum eaqui.

Broschüre

Flyer
Prospekt

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NeuerOffNuNg
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 frische Salate der Saison 

 alles in Bio-Qualität 

 all-you-can-eat 
20% 

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NeuerOffNuNg
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 frische Salate der Saison 

 alles in Bio-Qualität 

 all-you-can-eat 20% 

Egal ob Prospekte, Flyer, Broschüren -
mit uns kommen Sie gut an!

Fragen Sie uns einfach! 
Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-foehren.de

...wir kennen uns damit aus!

RAn An dIE BEIlAgEn!
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Wir sind weiterhin  

für Sie da!!!

Besuchen Sie uns an unserem neuen 

Standort im:
netto-Markt, nordring 1,  

76761 Rülzheim

Überzeugen Sie sich von unserem  

Backwarensortiment und unseren  

Kuchenspezialitäten:

• frische Brezeln

• Baguette-Spezialitäten

• herzhafte Brote

• belegte Brötchen und warme Snacks

• hausgemachte Sahne- u. Cremetorten

• große Auswahl an „Kaffeestückchen“

Sonntags geöffnet von 07.30 - 11.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!!

Ihre Bäckerei Schwab...
 ...von Herzen

Mein Traumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE
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Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ
Entspannung pur ...

17213 Malchow/OT Lenz

www.hinkelbein-baumpflege.de

Tel: 0 63 47 / 60 80 830 · Mobil: 01 71 / 21 42 318 · Untere Hauptstr. 30 · 67363 Lustadt

Sascha Hinkelbein
Forstwirt

Baumfällungen
Wurzelstockfräsung
Sicher & schnell, speziell 
ausgebildete Baumkletterer, 
Hebebühne verfügbar,
eigener Häcksler.

Unverbindliche Beratung vor Ort!

Hinkelbein
Baumpflege

07272-1831
Am Wasserturm
76756 Bellheim
gaertner-bellheim.de

Wärme und Bäder
Innovation und Service

An der Hochschule 1, 76726 Germersheim 
Telefon: 0 72 74 / 13 42, Telefax: 0 72 74 / 7 66 65

 Internet: www.mathes-shk.de

und Bäderprofis -

- Die Wärmeprofis

Allen Besuchern des Germersheimer Straßenfestes 
wünschen wir ein schönes Wochenende

Fitness, Senioren, Behinderten, Traumbäder, alle 
Leistungen aus einer Hand. 

Wärme und Bäder
Innovation und Service

An der Hochschule 1, 76726 Germersheim 
Telefon: 0 72 74 / 13 42, Telefax: 0 72 74 / 7 66 65

 Internet: www.mathes-shk.de

und Bäderprofis -

- Die Wärmeprofis

Allen Besuchern des Germersheimer Straßenfestes 
wünschen wir ein schönes Wochenende

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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GEWERBEKREIS 
Verbandsgemeinde (VG) Rülzheim e.V.

Ihre Ansprechpartner:
Norbert Ullmer 
Mobil: 0170 1842290 
Alexander Brüggemann
Mobil: 0170 1862290
E-Mail: info@u-b-werbung.de

Interessiert?
Die ideale Werbefläche

für Ihre gewerbliche Anzeige

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | drucksachen

BRENNHOLZ KOHLER
GANZJÄHRIGER BRENNHOLZVERKAUF

Michel Kohler
Rheinaue 5 · 76771 Hördt
Mobil 0151 / 44520895
Fax 07272 / 9738879
www.holzmichel-hoerdt.de
info@holzmichel-hoerdt.de

Wo Angebote ,  Qualität und Service  st immen! ! !

www.wittich.deBesuchen Sie uns!


